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CEWE Stiftung & Co. KGaA
Oldenburg

– ISIN DE0005403901, WKN 540390 –

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am 
Mittwoch, den 15. Juni 2022, um 10.00 Uhr, 
stattfindenden 
ordentlichen Hauptversammlung 
eingeladen, 
 
die ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne die Möglichkeit der persönlichen  
Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. Die  
Hauptversammlung wird in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in  
26133 Oldenburg, Meerweg 30 – 32, statt finden.

CEWE HAUPTVERSAMMLUNG 2022



EUROPAS FÜHRENDER FOTO-SERVICE UND 
ONLINE-DRUCK-ANBIETER

Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto- 
Service und Online-Druck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als 
erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die 
mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht 
insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE 
FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen 
verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte 
Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter 
den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz – sowie 
bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. 
Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in  
diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen 
Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unter-
nehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen 
Online-Druck-Markt eine hocheffiziente Produktion 
für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. 
Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT und  
viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitäts-
druckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie 
Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unter-
nehmensführung ausgerichtet und wurde dafür 
bereits mehrfach ausgezeichnet: wirtschaftlich 
langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair  
mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesell-
schaftlich verantwortlich und umwelt- sowie  
ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle 
CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.

Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in  
21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX 
notiert. Mehr unter company.cewe.de

DIE CEWE-GRUPPE
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PRÄSENT IN EUROPA

Madrid

Montpellier

Ljubljana
Zagreb

Budapest

BratislavaMünchen

Zürich

Rennes
Freiburg

Paris

Warwick

Göteborg

Oslo

Aarhus

Oldenburg

Nunspeet
Münster

Dresden
Warschau

Koźle

Bukarest

Mönchengladbach
Mechelen

Bad Kreuznach

Frechen
Köln

Berlin

Prag

Wien

  BETRIEBSSTÄTTEN MIT  
VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN 

  Oldenburg (Hauptsitz    ), Bad Kreuznach, Dresden,  
Freiburg (Eschbach), Frechen, München (Germering),  
Budapest (HU), Koźle (PL), Paris (FR), Prag (CZ),  
Warwick (UK) 

 BETRIEBSSTÄTTEN
  Mönchengladbach, Montpellier (Fabrègues (FR)),  

Rennes (Vern-sur-Seiche (FR))

 VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN
  Aarhus (Åbyhøj (DK)), Berlin, Bratislava (SK), Bukarest 

(RO), Göteborg (SE), Köln, Ljubljana (SI), Madrid (ES), 
Mechelen (BE), Münster, Nunspeet (NL), Oslo (NO), War-
schau (PL), Wien (AT), Zagreb (HR), Zürich (Dübendorf 
(CH)) 

  LIEFERGEBIET CEWE-PRODUKTE
   Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritan-

nien, Irland, Italien,  Kroatien, Luxemburg,  Niederlande, 
Norwegen, Öster reich,  Polen, Rumänien, Schweden,  
 Schweiz, Slowakei,  Slowenien, Spanien, Tschechische 
 Republik,  Ungarn 
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PREMIUMQUALITÄT MIT FÜHRENDEN MARKEN

FOTOFINISHING

EINZELHANDEL

KOMMERZIELLER  
ONLINE-DRUCK
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UNTERNEHMENSKENNZAHLEN 
CEWE-GRUPPE 2021

V E RT R I E B S - 
N I E D E R L A S S U N G E NE U R O PÄ I S C H E  L Ä N D E R

1 44.000

21 27

> 20.000
C E W E  F OTO S TAT I O N E N

 H A N D E L S PA RT N E R

20.000

692,8
 M I O .  E U R O

  U M S AT Z  I M  J A H R  2 0 2 1

5,65
M I O .

  C E W E  F OTO B U C H  
E X E M P L A R E  

I M  J A H R  2 0 2 1

2,18
  M R D .

 F OTO S  I M  J A H R 
2 0 2 1B E T R I E B S S TÄT T E NM I TA R B E I T E R
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RESULTATE 2021

GRUPPEN-ERGEBNIS

 »  692,8 Mio. Euro Gruppen-Umsatz in 2021  
(2020: 727,3 Mio. Euro)

 »  Gruppen-EBIT liegt mit 72,2 Mio. Euro im geplanten 
Zielkorridor für 2021 (2020: 79,7 Mio. Euro)

 » Steuerquote auf erwartet normalem Niveau von 32,7 %
 » Ergebnis je Aktie erreicht 6,77 Euro (2020: 7,20 Euro)

FOTOFINISHING

 »  Im Vorjahr 2020 hatte besonders im Weihnachts-
geschäft der coronabedingte „Stay-at-home“-  
Effekt eine noch größere Wirkung auf die Nachfrage 
nach Fotoprodukten und in der Folge auf Umsatz  
und Ergebnis im Fotofinishing

 »  Der Fotofinishing-Umsatz erreicht daher 590,1 Mio. 
Euro in 2021 (2020: 620,0 Mio. Euro)

 »  Auch 2021 starkes Fotofinishing-EBIT: 71,2 Mio. Euro 
(2020: 88,6 Mio. Euro)

 »  Trend einer sich kontinuierlich verbessernden  
operativen Ergebnismarge setzt sich nach 12,4 %  
in 2019 (sowie coronabedingt vorübergehend  
außergewöhnlich hohen 15,1 % in 2020) auf nunmehr 
12,7 % in 2021 erfreulich fort

EINZELHANDEL

 »  Der Hardware-Einzelhandel zeigt sich gut aufgestellt 
und erreicht trotz rund 30 % weniger Filialen als im  
Vorjahr (100 statt 140 Ladengeschäfte) mit 31,2 Mio. 
Euro einen nur um – 8,7 % reduzierten Umsatz (2020: 
34,1 Mio. Euro) 

 »  Das EBIT im Einzelhandel verbessert sich auf  
0,2 Mio. Euro (2020: – 4,2 Mio. Euro)

 »  Im Vorjahr waren noch Restrukturierungskosten für  
die Filialstrukturoptimierung sowie Wertberichtigungen 
auf Vorräte von zusammen 4,4 Mio. Euro angefallen

KOMMERZIELLER ONLINE-DRUCK

 »  Der KOD-Umsatz bleibt auf Gesamtjahressicht mit  
66,0 Mio. Euro coronabedingt leicht unter dem  
Vorjahreswert (2020: 67,8 Mio. Euro) 

 »  Mit optimierter Kostenstruktur schafft der KOD bereits 
auf diesem Umsatzniveau den Turnaround und erreicht 
ein EBIT von 1,2 Mio. Euro (2020: – 3,7 Mio. Euro)

BILANZ UND FINANZIERUNG

 »  Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem 
Vorjahresniveau (31.12.2020: 48,1 %) nochmals  
gestiegen auf jetzt 56,0 %

 »  Capital Employed steigt durch das vor allem  
coronabedingt erhöhte Netto-Working Capital

CASH FLOW

 »  Der Verlauf der Coronapandemie lässt betrieblichen 
Cash Flow um 76,6 Mio. Euro auf 65,6 Mio. Euro  
zurückgehen

 »  Free-Cash Flow vor allem durch Steuerzahlungen  
und infolge des geringeren Geschäftsvolumens  
angestiegenen Netto-Working Capitals um 81,8 Mio. 
Euro verschlechtert

 »  Um Corona-Effekte normalisierter Free-Cash Flow  
mit 71,2 Mio. Euro auf dem Niveau des normalisierten 
Vorjahreswertes von 76,9 Mio. Euro

KAPITALRENTABILITÄT

 »  Auch nach Ende der Corona-Sonderkonjunktur:  
ROCE mit 17,5 % deutlich über den 14,8 % des  
letzten Vor-Corona-Jahres 2019
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ENTWICKLUNG FINANZKENNZAHLEN 2021

EBIT

72,2
in Mio. Euro

Ziel Ist

72
84

EBT

72,7
in Mio. Euro

Ziel Ist

70
82

Nachsteuerergebnis

48,9
in Mio. Euro

Ziel Ist

48
56

Ergebnis je Aktie (unverwässert)

6,77
in Euro/Aktie

Ziel Ist

6,60
7,73

Operative Investitionen

36,8
in Mio. Euro

Ziel Ist

48

Fotos

2,18
in Mrd. Stück

Ziel Ist

2,3
2,4

CEWE FOTOBUCH

5,65
Exemplare  

in Mio. Stück

Ziel Ist

6,4
6,7

Umsatz

692,8
in Mio. Euro

Ziel Ist

710
770
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VORWORT

Auch 2021 war ein gutes Jahr für Ihr Unternehmen CEWE
Das Ergebnis des Jahres 2021 ist das zweithöchste der CEWE-Geschichte. 
Insofern können wir nicht unzufrieden sein und akzeptieren, dass das 
Jahr 2020 mit seiner „Stay-at-home“-Sonderkonjunktur in den Lock-
down-Zeiten für uns ein starker Rückenwind im Fotofinishing war. 
Trotzdem hat sich die operative EBIT-Marge im Fotofinishing noch-
mals gegenüber 2019 verbessert und der Kommerzielle Online-Druck 
und der Hardware-Retail haben ihren EBIT-Beitrag gesteigert. Daraus 
resultierten 72,2 Mio. Euro EBIT in der CEWE-Gruppe, nach 79,7 Mio. 
Euro im Jahr 2020 und nach 56,8 Mio. Euro 2019. Das Ergebnis des 
Jahres 2021 kann sich sehen lassen.

13. Dividendensteigerung in Folge geplant
Auf Basis dieses wieder guten Ergebnisses kann Ihr Unternehmen 
auch die lange Reihe steigender Dividenden fortsetzen. Nach 2,30 
Euro pro Aktie 2020 werden wir Ihnen nun auf der Hauptversammlung 
2021 eine Dividende von 2,35 Euro pro Aktie vorschlagen. Dies wäre 

die 13. Dividendensteigerung in Folge. Es gibt nur sehr wenige Unter-
nehmen in Deutschland, die eine so hohe Stetigkeit in der Dividen-
densteigerung vorweisen können. CEWE will verlässlich sein. Das sind 
wir auch hier. Darauf ist Ihr CEWE-Team stolz.

Ein großer Dank gebührt allen aus dem CEWE-Team …
Dem gesamten CEWE-Team gebührt auch ein großer Dank. Natürlich 
ein großer Dank für die hervorragende Arbeit an allen Stellen, die 
erneut zu diesem guten Ergebnis geführt hat. Das war wieder eine 
tolle Leistung! Ganz besonders danken möchten wir zusätzlich für das 
Durchhalten in der schwierigen Corona-Zeit: Fast keine persönlichen 
Besprechungen. In der Produktion den ganzen Tag die Maske vor dem 
Gesicht tragen. Auch Kundinnen und Kunden, Handelspartner, Liefe-
ranten, Technologiepartner, Investorinnen und Investoren wurden 
2021 wiederum nur in ganz großen Ausnahmefällen persönlich getrof-
fen und wenn, dann mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. 
Das machte niemandem Freude. Im Gegenteil zehrt dies – bei allen 
Unternehmen, so auch bei CEWE – am „Social Capital“.
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… besonders für das Durchhalten im zweiten Corona-Jahr
Und trotzdem halten wir durch. Trotzdem ging die Energie und gute 
Stimmung nie verloren, sondern es fand sich immer jemand in jedem 
Team, der die anderen wieder aufbaute und mitzog. Und alle haben 
sich immer wieder aufbauen und mitziehen lassen. Das ist schön zu 
sehen. Gerade in der – in der Pandemie schwierigen – Herbst- und 
Winterzeit, in der unsere Hauptsaison liegt. Auch darauf kann das 
Team zu Recht stolz sein – wenngleich alle zum Frühling nun auf ein 
Abschwächen der Virus-Aktivität inständig hoffen.

Genießen Sie das aufkommende Frühjahr! Genießen Sie die sich hof-
fentlich ergebenden Lockerungen von den Auflagen der Pandemie! Wir 
freuen uns sehr darüber … und darüber, dass mit den wieder mögli-
chen Reisen und den Besuchen bei Familie und Freunden wieder herr-
liche Gelegenheiten für tolle Fotos entstehen. Sicherlich werden wir 
diese Fotos für unsere Kundinnen und Kunden in Fotoprodukten pro-
duzieren dürfen.

Für den CEWE-Vorstand

Dr. Christian Friege
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ÜBERSICHT
MIT ANGABEN GEMÄSS § 125 AKTIENGESETZ IN VERBINDUNG MIT 
TABELLE 3 DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

 
OVERVIEW
WITH INFORMATION PURSUANT TO SECTION 125 OF THE GERMAN  
STOCK CORPORATION ACT (AKTG) IN CONJUNCTION WITH TABLE 3  
OF THE IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1212

A.  Inhalt der Mitteilung  
Specification of the message

   

Eindeutige Kennung des Ereignisses 
 
 
 
Unique identifier of the event 
 
 

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2022  
der CEWE Stiftung & Co. KGaA; im Format gemäß 
Durchführungsverord-nung (EU) 2018/1212: 
CEWEHV220615  
Virtual Annual Shareholders’ Meeting 2022  
of CEWE Stiftung & Co. KGaA; in the format  
pursuant to Commission Implementing Regulation 
(EU) 2018/1212: CEWEHV220615

Art der Mitteilung 
 
 
Type of Message 
 

Einberufung der Hauptversammlung; 
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM 
Notice of Annual Shareholders’ Meeting; 
in the format pursuant to Commission  
Implementing Regulation (EU) 2018/1212: NEWM

B.  Angaben zum Emittenten 
Specification of the issuer

   

ISIN DE0005403901

Name des Emittenten 
Name of Issuer

CEWE Stiftung & Co. KGaA 
 

C.  Angaben zur Hauptversammlung 
Specification of the shareholders’ meeting

   

Datum der Hauptversammlung 
 
Date of the shareholders’ meeting 
 

15. Juni 2022 im Format gemäß Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212: 20220615 
June 15, 2022 in the format pursuant to  
Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/1212: 20220615
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Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn) 
 
 
Time of the shareholders’ meeting (start) 
 
 

Beginn: 10:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr UTC) 
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 
Start: 10:00 a.m. CEST  
in the format pursuant to Commission Implemen-
ting Regulation (EU) 2018/1212: 08:00 hours 
UTC (Coordinated Universal Time)

Art der Hauptversammlung 
 
 
 
 
Type of shareholders’ meeting 
 
 
 

Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten; im Format 
gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: GMET  
Virtual Annual Shareholders’ Meeting without the 
physical attendance of shareholders or their 
proxy representatives; in the format pursuant to 
Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/1212: GMET

Ort der Hauptversammlung 
 
 
 
Location of the shareholders’ meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur  
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und  
Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: 

 http://ir.cewe.de/hv 
URL to the company‘s shareholder portal to  
follow the shareholders’ meeting live in audio and 
video and to exercise shareholder rights: 

 http://ir.cewe.de/hv 
 
Ort der Hauptversammlung im Sinne  
des Aktiengesetzes:  
Meerweg 30 – 32, 26133 Oldenburg, Deutschland 
Location of the shareholders’ meeting in terms  
of the German Stock Corporation Act (AktG):  
Meerweg 30 – 32, 26133 Oldenburg, Germany 
 
Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. 
The physical presence at the location of the  
General Meeting is not possible.

Aufzeichnungsdatum 
Record Date

25. Mai 2022, 00:00 Uhr MESZ 
May 25, 2022

Internetseite zur Hauptversammlung/URL 
Uniform Resource Locator of the  
shareholders’ meeting/URL

 http://ir.cewe.de/hv 
 

Blöcke D bis F
Blocks D to F

Weitere Informationen über 
 » die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D),
 » die Tagesordnung (Block E) sowie 
 »  die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer  

Aktionärsrechte (Block F) 
sind auf der folgenden Internetseite zu finden: 

 http://ir.cewe.de/hv

Further information on 
 » participation in the shareholders’ meeting (Block D)
 » the agenda (Block E) and 
 »  the specification of the deadlines regarding the exercise  

of other shareholders rights (Block F) 

can be found on the following website: 
 http://ir.cewe.de/hv
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ÜBERBLICK ÜBER DIE TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses 
und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusam-
mengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern 
für das Geschäftsjahr 2021 jeweils mit dem erläuternden Bericht zu 
den Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1 HGB sowie 
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021; 
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2022 und für die prüferische Durchsicht des 
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2022

6.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

7.  Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
und entsprechende Satzungsänderung

8.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum 
Ausschluss des Bezugsrechts
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
Oldenburg

- ISIN DE0005403901, WKN 540390 -

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am

Mittwoch, den 15. Juni 2022, um 10.00 Uhr,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen,

die ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne die Möglichkeit der persönlichen 
Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. Die  
Hauptversammlung wird in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in  
26133 Oldenburg, Meerweg 30 – 32, stattfinden.

12

CEWE HAUPTVERSAMMLUNG 2022



I. VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat die persönlich haf-
tende Gesellschafterin gemäß Artikel 2 § 1 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 
und Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19- 
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 
2020 in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuld-
befreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vor-
schriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stif-
tungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 
geänderten Fassung, dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung 
eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehen-
den Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen 
und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 10. September 2021 bis zum 31. August 2022 verlängert wurde 
(„COVID-19-Gesetz“), mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschie-
den, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung ausschließlich als 
virtuelle Hauptversammlung ohne die Möglichkeit der persönlichen 
Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten und 
den Aktionären die Stimmrechtsausübung über elektronische 

Kommunikation sowie Vollmachtserteilung zu ermöglichen. Die 
gesamte Hauptversammlung wird in einem passwortgeschützten 
Online-Portal („Online-Portal“), welches unter der Internetadresse 

 http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, mit Bild und Ton für die Aktionäre 
übertragen.

Die Auswirkungen der Durchführung der diesjährigen ordentlichen 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten werden in Abschnitt IV. dieser Einladung näher 
erläutert.
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II. TAGESORDNUNG UND BESCHLUSSVORSCHLÄGE

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresab-
schlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 
2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesell-
schaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 jeweils mit 
dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 
bzw. § 315a Abs. 1 HGB sowie Vorlage des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021; Beschlussfassung über 
die Feststellung des Jahresabschlusses der CEWE Stiftung & 
Co. KGaA zum 31. Dezember 2021

  Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesell-
schafterin aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-
schluss entsprechend § 171 Aktiengesetz (AktG) gebilligt. Gemäß  
§ 286 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 20 Abs. 2 der Satzung erfolgt 
die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversamm-
lung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haften-
den Gesellschafterin. Im Übrigen sind die vorgenannten Unterla-
gen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es 
einer weiteren Beschlussfassung hierzu bedarf.

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen vor,

  den Jahresabschluss der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum  
31. Dezember 2021 in der vorgelegten Fassung, der einen Bilanz-
gewinn in Höhe von 37.979.649,16 Euro ausweist, festzustellen.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 

schlagen vor, den im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanz-
gewinn der CEWE Stiftung & Co. KGaA aus dem Geschäftsjahr 2021 
in Höhe von 37.979.649,16 Euro wie folgt zu verwenden:
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  Ausschüttung einer Dividende von  
2,35 Euro je dividendenberechtigter  
Stückaktie auf insgesamt 7.177.330  
dividendenberechtigte Aktien = 16.866.725,50 Euro

  Einstellung in die Gewinnrücklage  
von insgesamt   = 20.900.000,00 Euro

  Vortrag des verbleibenden  
Bilanzgewinns auf neue Rechnung = 212.923,66 Euro

  Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, 
dass die Gesellschaft eigene Aktien hält, die nicht dividendenbe-
rechtigt sind. Die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ergibt 
sich wie folgt:

  Ausgegebene Inhaberaktien 7.442.003 Aktien

  Durch die Gesellschaft gehaltene  
eigene Aktien 264.673 Aktien

  Dividendenberechtigte Aktien 7.177.330 Aktien

  Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der 
Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein ent-
sprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbrei-
tet werden, d. h. der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die 
nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende 
Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

  Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf Aus-
zahlung der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag (d. h. Bankarbeitstag) fällig

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haften-
den Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen vor,

   der Neumüller CEWE COLOR Stiftung (Oldenburg) als persön-
lich haftender Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 Ent-
lastung zu erteilen.
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4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen vor,

   den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2022 und für die prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2022

  Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prü-
fungsausschusses – vor,

   die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2022 
zu wählen.

  Der Prüfungsausschuss hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags 
die in Artikel 6 Abs. 2 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verord-
nung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) 

  vorgesehene Erklärung der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Hamburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. Sowohl die 
Empfehlung des Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat als auch 
der Vorschlag des Aufsichtsrates sind frei von ungebührlicher Ein-
flussnahme durch Dritte. Auch bestand keine die Auswahlmöglich-
keiten beschränkende Klausel im Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014).

6.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
  Nach der Änderung des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur 

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) ist 
zukünftig ein Vergütungsbericht gemäß §  162 Aktiengesetz von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen, im Falle der CEWE Stiftung 
& Co. KGaA von der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
vom Aufsichtsrat, und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 
Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen. 

  Der Vergütungsbericht wurde gemäß §  162 Abs.  3 Aktiengesetz 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich 
geforderten Angaben nach §  162 Abs.  1 und 2 Aktiengesetz 
gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungs-
berichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen vor, den nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüf-
ten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 zu billigen.
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  Der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesordnung im 
Abschnitt III. »Berichte und Anlagen zu Punkten der Tagesord-
nung« abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an über unsere Internetseite unter  http://ir.cewe.de/hv 
zugänglich. Ferner wird der Vergütungsbericht dort auch während 
der Hauptversammlung zugänglich sein.

7.  Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungs-
änderung (§ 14 der Satzung)

  Nach § 113 Abs. 3 Aktiengesetz in der durch das Gesetz zur Umset-
zung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geänderten 
Fassung ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle 
vier Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die Ver-
gütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Die erstmalige 
Beschlussfassung erfolgte in der ordentlichen Hauptversammlung 
am 9. Juni 2021. Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Sch-
reiben vom 8. Juli 2021, unter Verweis auf die geänderte Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 27. November 2019, V R 
23/19, V R 62/17), den Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom  
1. Oktober 2010, BStBl. I S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schrei-
ben vom 2. Juli 2021 – III C 2 – S 7244/0 :003 (2021/0527838), 
BStBl. I geändert worden ist, geändert. Die Änderung des Umsatz-
steuer-Anwendungserlasses hat Einfluss darauf, ob ein Mitglied 
des Aufsichtsrats unter Zugrundelegung des aktuell geltenden Ver-
gütungssystems aus umsatzsteuerlicher Sicht als Unternehmer zu 
qualifizieren ist oder nicht.

  Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Vergütungssystem für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats erarbeitet und durch den Vorstand der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und den Aufsichtsrat jeweils 
separat beschlossen. Nach dem geänderten Vergütungssystem soll 
künftig vermieden werden, dass ein Aufsichtsratsmitglied zufällig 
als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne oder gerade nicht als 
Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne zu qualifizieren ist. Viel-
mehr soll eine gleiche umsatzsteuerliche Behandlung sämtlicher 
Aufsichtsratsmitglieder gewährleistet werden. Hierzu wird die 
Grundvergütung der Aufsichtsratsmitglieder reduziert, während 
die Sitzungsgelder für eine Aufsichtsratssitzung erhöht werden. Die 
derzeit geltende, in § 14 der Satzung der CEWE  Stiftung & Co. 
KGaA enthaltene Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat soll ent-
sprechend abgeändert werden und ab dem Geschäftsjahr 2022 
gelten. 

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

 a)  System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach 
§§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

  Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt deutsche und 
internationale Corporate-Governance-Vorgaben, insbesondere 
diejenigen des Deutschen Corporate Governance Kodex.
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  Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der CEWE Stiftung & Co. 
KGaA soll ausschließlich aus festen Vergütungsbestandteilen 
bestehen. Eine reine Festvergütung unterstützt die auf eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung bezogene Beratung und Über-
wachung und entspricht der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der aktuellen Fassung.

  Entsprechend der Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex soll der höhere zeitliche Aufwand des Vorsit-
zenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen durch 
entsprechende zusätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt 
werden. Für den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzen-
den im Aufsichtsrat sowie den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses ist eine erhöhte Vergütung vorgesehen. Sie beträgt für den/die 
Vorsitzende(n) des Aufsichtsrats das Doppelte, für seine(n) 
Stellvertreter(in) und den/die Vorsitzende(n) des Prüfungsaus-
schusses das Eineinhalbfache der Grundvergütung.

  Daneben erhält jedes Aufsichtsratsmitglied für die persönliche Teil-
nahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Aus-
schüsse, gleich, ob physisch, virtuell oder telefonisch, ein Sitzungs-
geld in Höhe von EUR 2.000. Außerdem erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats neben der ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last 
fallenden Umsatzsteuer auch ihre Auslagen ersetzt. Die Mitglieder

  des Aufsichtsrats werden auf Kosten der Gesellschaft in eine  
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und 
bestimmte Führungskräfte einbezogen, die in angemessener Form 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.

  Eine Hälfte der festen Vergütung soll zum 30. Juni des jeweils lau-
fenden Geschäftsjahres und die weitere Hälfte sowie die Sitzungs-
gelder innerhalb eines Monats nach Abschluss des jeweiligen 
Geschäftsjahres, auf das sich die Vergütung bezieht, zur Zahlung 
fällig sein.

  Die Regelungen zur Vergütung sowie das Vergütungssystem sollen 
regelmäßig durch den Aufsichtsrat auf ihre Angemessenheit hin 
überprüft werden, wobei auch externe Vergütungsexperten hinzu-
gezogen werden können. Mindestens alle vier Jahre sowie im Fall 
von Vorschlägen zur Änderung der Vergütungsregelungen fasst die 
Hauptversammlung Beschluss über die Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder. Die Hauptversammlung kann das jeweils beste-
hende System der Aufsichtsratsvergütung bestätigen oder einen 
Beschluss zur Änderung fassen. Entsprechende Beschlussvor-
schläge an die Hauptversammlung werden von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat unterbreitet. Die 
Entscheidung über die letztendliche Ausgestaltung des Vergü-
tungssystems ist der Hauptversammlung zugewiesen.
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 b) § 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  
 „§ 14 Vergütung
 (1)  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält pro Geschäftsjahr eine feste 

Vergütung, die sich aus der Grundvergütung (a) und – im Fall 
der Wahrnehmung bestimmter Funktionen innerhalb des Auf-
sichtsrats – einem faktorbasierten Zuschlag (b) zusammen-
setzt:

  a) Die Grundvergütung beträgt EUR 43.000.

  b)  Der/die Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte 
der Grundvergütung, sein/e Stellvertreter/in und der/die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Eineinhalbfache 
der Grundvergütung.

  c)  Bei unterjährigen Veränderungen im Aufsichtsrat oder im 
Prüfungsausschuss erfolgt eine zeitanteilige feste Vergü-
tung unter Aufrundung auf volle Monate.

 (2)  1 Vergütungspflichtig sind Sitzungen, zu denen unter Beifügung 
einer Tagesordnung geladen und über deren Verlauf ein Proto-
koll erstellt wird. 2Die Gesellschaft gewährt jedem Mitglied des 
Aufsichtsrats für seine persönliche Teilnahme – gleich, ob phy-
sisch, virtuell oder telefonisch – an einer Sitzung des Auf-
sichtsrats oder eines seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in 
Höhe von EUR 2.000.

 (3)  1 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre 
Auslagen und die von ihnen insoweit etwa abzuführende 
Umsatzsteuer. 2Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmit-
gliedern des Weiteren die auf ihre feste Vergütung und auf die 
Sitzungsgelder etwa anfallende Umsatzsteuer. 3Die Mitglieder 
des Aufsichtsrats werden auf Kosten der Gesellschaft in eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und 
bestimmte Führungskräfte einbezogen, die in angemessener 
Form die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit 
abdeckt.

 (4)  Eine Hälfte der festen Vergütung ist zum 30. Juni des laufenden 
Geschäftsjahres und die weitere Hälfte sowie die Sitzungsgel-
der sind innerhalb eines Monats nach Abschluss des Geschäfts-
jahres, auf das sich die Vergütung bezieht, zur Zahlung fällig.

 (5)  Die vorstehenden Absätze (1) bis (4) gelten ab dem Geschäfts-
jahr 2022.

8.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie 
zum Ausschluss des Bezugsrechts

  Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 31.  Mai  2017 
beschlossene Ermächtigung des Vorstands der persönlich haften-
den Gesellschafterin, Aktien der Gesellschaft erwerben und zu 
bestimmten Zwecken verwenden zu können, endet mit Ablauf des 
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  30. Mai 2022. Um der Gesellschaft auch in Zukunft die Möglichkeit 
zu eröffnen, eigene Aktien zu erwerben und zu verwenden, soll 
diese Ermächtigung in Übereinstimmung mit der etablierten Praxis 
börsennotierter Gesellschaften für einen Zeitraum von weiteren 
fünf Jahren erneuert werden.

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat 
schlagen daher vor zu beschließen:

  a)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 14. Juni 
2027 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-
kapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen 
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzu-
rechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundka-
pitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

  b)  Der Erwerb erfolgt nach Wahl der persönlich haftenden Gesell-
schafterin über die Börse oder mittels eines an sämtliche Akti-
onäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels 
einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Verkaufsangebots.

   aa)   Soweit der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf 
der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die 
Eröffnungsauktion ermittelten Kurs von Aktien der Gesell-
schaft im XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpa-
pierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

   bb)  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. 
mittels öffentlicher Aufforderung zur Abgabe eines Ver-
kaufsangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 
Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse der 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor 
dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsan-
gebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufange-
bots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebots erhebliche Veränderungen des maß-
geblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforde-
rung zur Abgabe eines Verkaufsangebots angepasst werden. 
In diesem Fall wird auf den maßgeblichen Durchschnitts-
kurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung 
einer etwaigen Anpassung 
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   abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen 
vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im 
Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots 
von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche ange-
nommen werden, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen von bis 
zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann 
vorgesehen werden.

  c)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, 
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer frühe-
ren Ermächtigung erworben wurden, zu jedem gesetzlich zuge-
lassenen Zweck, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken 
zu verwenden: 

   aa)   Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) 
wieder über die Börse oder über ein Angebot an alle Akti-
onäre verkauft werden. 

   bb)  Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezo-
gen werden, ohne dass die Einziehung oder deren Durch-
führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne 

     Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rech-
nerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann 
auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. 
Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist die 
persönlich haftende Gesellschafterin zur Anpassung der 
Zahl der Stückaktien in der Satzung der Gesellschaft 
ermächtigt.

   cc)   Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen 
Sachleistung veräußert werden, insbesondere können sie 
Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der 
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, angeboten oder 
gewährt werden, sowie zum Erwerb von sonstigen Vermö-
gensgegenständen. Gegebenenfalls kommt auch eine Ein-
bringung der Beteiligung in verbundene Unternehmen der 
Gesellschaft in Betracht.

   dd)  Die auf Grund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrates Perso-
nen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder 
zu einem mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
verbundenen Unternehmen im Inland und Ausland stehen 
oder standen, mit einer Haltefrist von nicht weniger als 
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    einem Jahr angeboten, zugesagt und übertragen werden, 
wobei das Arbeits- beziehungsweise Anstellungsverhältnis 
zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertra-
gung bestehen muss. Sofern die eigenen Aktien im Rahmen 
eines Aktienoptionsprogramms angeboten werden, beträgt 
die Wartefrist vier Jahre. Die eigenen Aktien dürfen den 
Erwerbsberechtigten auch zur Erfüllung von Dividendenan-
sprüchen aus Aktien der Gesellschaft zugesagt und über-
tragen werden. Zu dem Kreis der Erwerbsberechtigten zäh-
len auch die Mitglieder des Vorstands und der Geschäfts-
führung der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, Oldenburg.

   ee)   Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Veräußerung der 
aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen 
Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch 
Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen. Hierbei dürfen 
jedoch die erworbenen Aktien gegen Barzahlung nur zu 
einem Preis veräußert werden, der den durch die Eröff-
nungsauktion ermittelten Kurs von Aktien der Gesellschaft 
im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

  d)  Das Kuratorium der persönlich haftenden Gesellschafterin wird 
ermächtigt, aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung 
erworbene eigene Aktien, anstelle der Ausnutzung eines 
bedingten Kapitals der Gesellschaft, zur Bedienung von Rech-
ten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der 
Gesellschaft zu verwenden, die Mitgliedern des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin als variable Vergü-
tungskomponente, insbesondere im Rahmen von Aktienopti-
onsprogrammen, eingeräumt wurden oder werden.

  e)  Die Ermächtigungen unter lit. c) und lit. d) erfassen auch die 
Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von 
§ 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

  f)  Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehr-
mals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermäch-
tigungen unter lit. c) cc) bis ee) können auch durch abhängige 
oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unterneh-
men oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesell-
schaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.
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  g)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-
henden Ermächtigungen unter lit. c) cc) bis ee) und lit. d) ver-
wendet werden oder soweit dies, für den Fall der Veräußerung 
eigener Aktien an alle Aktionäre, erforderlich ist, um Spitzen-
beträge auszuschließen. Darüber hinaus kann die persönlich 
haftende Gesellschafterin im Falle der Veräußerung von Aktien 
der Gesellschaft im Rahmen eines Verkaufsangebots nach 
lit. c) aa) an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge aus-
schließen. Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Aus-
schluss des Bezugsrechts darf nur in einem solchen Umfang 
Gebrauch gemacht werden, dass der anteilige Betrag der ins-
gesamt bezugsrechtsfrei verwendeten Aktien weder im Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des 
Grundkapitals überschreitet. Sofern während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien von anderen 
Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien 
der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflich-
ten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausge-
schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze 

   anzurechnen. Ein etwaiges Andienungsrecht der Aktionäre für 
den Fall, dass bei einem Kaufangebot bzw. der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten die Anzahl 
der angedienten bzw. der angebotenen Aktien das vorgese-
hene Rückkaufvolumen übersteigt und die Annahme nach 
Quoten erfolgt, wird gemäß lit.  b) bb) im Hinblick auf die 
bevorrechtigte Annahme von geringeren Aktienstückzahlen 
von bis zu 100 Aktien pro andienendem Aktionär insofern aus-
geschlossen, wie dies zur technischen Abwicklung bzw. zur 
Vermeidung unwirtschaftlicher Restbestände erforderlich ist. 

Im Zusammenhang mit der unter diesem Tagesordnungspunkt 8 vor-
geschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet 
die persönlich haftende Gesellschafterin unter Ziffer III. dieser Einbe-
rufung einen schriftlichen Bericht über die Gründe, aus denen sie bei 
der Verwendung von erworbenen eigenen Aktien ermächtigt sein soll, 
in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen 
(§ 278 Abs. 3 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG). Dieser Bericht ist Bestandteil dieser Einberufung zur ordentli-
chen Hauptversammlung und ist auch auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter  http://ir.cewe.de/hv zugänglich.
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III. BERICHTE UND ANLAGEN ZU PUNKTEN DER TAGESORDNUNG

Vergütungsbericht (zu Punkt 6 der Tagesordnung)

Im Rahmen der Vergütungsberichterstattung erstellen der Vorstand 
der Neumüller CEWE COLOR Stiftung (CEWE-Stiftung) und der Auf-
sichtsrat der (CEWE-KGaA) den nachfolgenden Vergütungsbericht 
gemäß § 162 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat legen ihn der Hauptver-
sammlung der CEWE-KGaA zur Beschlussfassung über die Billigung 
vor (§ 120a Abs. 4 AktG). Berichtet wird über die Vergütungen der 
Vorstandsmitglieder der CEWE-Stiftung, der Aufsichtsratsmitglieder 
der CEWE-KGaA sowie ehemaliger Mitglieder des Vorstands der ehe-
maligen CEWE COLOR Holding AG, die 2013 formwechselnd in die 
CEWE Stiftung & Co. KGaA umgewandelt worden war, und der CEWE-
Stiftung.

Individuelle Vergütung der Mitglieder des Vorstands der  
Neumüller CEWE Color Stiftung für das Jahr 2021
Der nachfolgende Ausweis der Vergütungen des Berichts- und 
Geschäftsjahres 2021 erfolgt nach § 162 AktG. In den Tabellen soll 
unterschieden werden zwischen den tatsächlich zugeflossenen Vergü-
tungen (gewährte Vergütungen im Sinne des § 162 Abs. 1, Satz 1 AktG) 
und den bereits fälligen, aber noch nicht ausgezahlten Vergütungen 
(geschuldete Vergütungen im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz  1 AktG); 

zusätzlich wird unterschieden – und auf freiwilliger Basis berichtet – 
nach geschuldeten, zugesagten, aber noch nicht fälligen Vergütungen 
sowie schließlich nach sonstigen Leistungen an ein Vorstandsmitglied 
für den Fall der regulären Beendigung seiner Tätigkeit (Leistungen im 
Sinne des § 162 Abs. 2, Ziffer 3 AktG). 

Mit dem 31. Dezember 2021 ist Herr Frank Zweigle aus dem Vorstand 
ausgeschieden, und mit dem 1. Januar 2022 ist als neues Mitglied Frau 
Christina Sontheim-Leven in den Vorstand eingetreten. Die Bericht-
erstattung über die Vergütung von Frau Sontheim-Leven wird somit 
erst im nächsten Berichtsjahr erfolgen. Für die einzelnen Vorstands-
mitglieder gliedern sich die Vergütungen wie folgt:

Die Festvergütungen der amtierenden Vorstandsmitglieder wurden  
in Einzelfällen so angepasst, dass sie mit Ausnahme der Herren  
Dr. Friege und Zweigle mit dem 1. Januar 2020 unabhängig von der 
individuellen Laufzeit der Dienstverträge gleich hoch waren. Sie blieben 
bis zum Stichtag 31. Dezember 2021 unverändert. Herr Zweigle bezog 
ausschließlich Festvergütungen; für ihn bestanden keine Tantiemere-
gelungen und keine vorstandstypische Versorgungszusage. Die Neben-
leistungen enthalten übernommene Kosten bzw. den geldwerten Vor-
teil, etwa für die Bereitstellung von Dienstwagen oder den Abschluss 
von Versicherungen.
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Tatsächlich zugeflossene Vergütungen in Euro

Dr. Christian Friege 
Vorstandsvorsitzender  

und Vorstand  
Vertrieb In- und  
Ausland in der  

Neumüller CEWE COLOR  
Stiftung 

Patrick Berkhouwer 
Vorstand Ausland  

und Expansion in der 
Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  
 

Dr. Reiner Fageth 
Vorstand Technik  
und F & E in der 

Neumüller CEWE COLOR  
Stiftung  

 

Carsten Heitkamp 
Vorstand deutsche  

Betriebe in der 
 Neumüller CEWE COLOR 

Stiftung  
 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Feste Vergütung         

Festvergütung 420.000 420.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Nebenleistungen 14.621 14.723 15.308 14.870 17.328 17.389 16.806 15.738

Feste Vergütung gesamt 434.621 434.723 285.308 284.870 287.328 287.389 286.806 285.738

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 64 67 61 46 64 62 53 61

Variable Vergütung         

Einjährige variable Vergütung 143.376 149.762 112.390 144.078 97.086 117.498 112.390 117.498

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 21 23 24 23 22 25 21 25

Mehrjährige variable Vergütung         

 Tantieme II 103.504 0 0 146.456 0 0 81.469 0

  Aktien optionsplan 0 60.330 66.420 48.885 64.260 60.678 58.680 64.380

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 15 9 14 31 14 13 26 14

Variable Vergütung gesamt 246.880 210.092 178.810 339.419 161.346 178.176 252.539 181.878

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 36 33 39 54 36 38 47 39

Gesamt zugeflossene Vergütung 681.501 644.815 464.118 624.289 448.674 465.565 539.345 467.616
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Tatsächlich zugeflossene Vergütungen in Euro

Dr. Olaf Holzkämper 
Vorstand Finanzen  

und Controlling in der 
Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  
 

Thomas Mehls 
Vorstand Marketing  

und Akquisition in der 
Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  
 

Frank Zweigle 
Vorstand Verwaltung der 

Stiftung in der 
Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  
 

Gesamt 
Zugeflossene Vergütungen 

Vorstand der  
Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung 
 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Feste Vergütung         

Festvergütung 270.000 270.000 270.000 270.000 96.000 96.000 1.866.000 1.866.000

Nebenleistungen 15.512 11.345 15.985 15.985 9.301 9.294 104.861 99.344

Feste Vergütung gesamt 285.512 281.345 285.985 285.985 105.301 105.294 1.970.861 1.965.344

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 64 45 53 60 63 65 60 57

Variable Vergütung         

Einjährige variable Vergütung 97.086 117.498 112.390 117.498 0 0 674.718 763.832

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 22 19 21 25 0 0 20 22

Mehrjährige variable Vergütung         

 Tantieme II 0 170.488 81.469 0 0 0 266.443 316.944

  Aktien optionsplan 63.420 54.090 64.260 70.020 62.535 57.723 379.575 416.106

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 14 36 27 15 37 35 20 21

Variable Vergütung gesamt 160.506 342.076 258.119 187.518 62.535 57.723 1.320.736 1.496.882

in % der gesamt zugeflossenen Vergütung 36 55 47 40 37 35 40 43

Gesamt zugeflossene Vergütung 446.018 623.421 544.104 473.503 167.836 163.017 3.291.597 3.462.226
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Weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr gab es Vergütungen, die 
bereits fällig, aber noch nicht ausgezahlt waren (geschuldete Vergü-
tungen im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG). Von einem Dritten sind 
im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstandsmitglied keinem Vorstands-
mitglied Leistungen zugesagt oder gewährt worden. Die Vergütungen 

der Vorstandsmitglieder der CEWE-Stiftung für das Geschäftsjahr 
2021 mit Auszahlung im Jahr 2022 (Tantieme I) werden in Höhe von 
690 TEuro unter denen des Jahres 2021 (764 TEuro) liegen. Nament-
lich stellt sich dies wie folgt dar:

Tantieme I für das Berichtsjahr – Auszahlung in 2022 in Euro

Dr. Christian Friege 
Vorstandsvorsitzender und  

Vorstand Vertrieb In- und Ausland 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung 

Patrick Berkhouwer 
Vorstand Ausland und Expansion 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  

Dr. Reiner Fageth 
Vorstand Technik und F & E in der 
Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

Carsten Heitkamp 
Vorstand deutsche Betriebe in der 
 Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

 149.762 140.291 144.078 110.017 117.498 110.017 117.798 110.017

Tantieme I für das Berichtsjahr – Auszahlung in 2022 in Euro

Dr. Olaf Holzkämper 
Vorstand Finanzen und  

Controlling in derNeumüller  
CEWE COLOR Stiftung  

Thomas Mehls 
Vorstand Marketing und  

Akquisition in der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung  

Frank Zweigle 
Vorstand Verwaltung der Stiftung 

in der Neumüller CEWE COLOR  
Stiftung  

Gesamt 
Zugeflossene Vergütungen  

Vorstand der Neumüller  
CEWE COLOR Stiftung 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

 117.498 110.017 117.498 110.017 0 0 763.832 690.376
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Bei den geschuldeten, aber noch nicht fälligen Vergütungen betreffen 
die mehrjährigen variablen Vergütungen die Anteile der Tantieme II 
sowie den in den Jahren der Wartezeit für die Aktienoptionsprogramme 
gemäß IFRS 2.10 ff. erfassten Aufwand aus der Zugangsbewertung 

der aktienbasierten Vergütung; maßgeblich ist hier der beizulegende 
Zeitwert am Zusagetag. Die geschuldeten, aber noch nicht fälligen 
Vergütungen stellen sich wie folgt dar:

Geschuldete Vergütungen in Euro

Dr. Christian Friege 
Vorstandsvorsitzender und  

Vorstand Vertrieb In- und Ausland 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung 

Patrick Berkhouwer 
Vorstand Ausland und Expansion 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  

Dr. Reiner Fageth 
Vorstand Technik und F & E in der 
Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

Carsten Heitkamp 
Vorstand deutsche Betriebe in der 
 Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Geschuldete variable Vergütung         

Mehrjährige variable Vergütung         

 Tantieme II 86.074 79.999 36.019 65.453 70.424 65.453 70.424 65.453

 Aktienoptionsplan 15.324 9.906 15.324 9.906 15.324 9.906 15.324 9.906

Geschuldete variable Vergütung gesamt 101.398 89.905 51.343 75.359 85.748 75.359 85.748 75.359
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Geschuldete Vergütungen in Euro

Dr. Olaf Holzkämper 
Vorstand Finanzen und  

Controlling in derNeumüller  
CEWE COLOR Stiftung  

Thomas Mehls 
Vorstand Marketing und  

Akquisition in der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung  

Frank Zweigle 
Vorstand Verwaltung der Stiftung 

in der Neumüller CEWE COLOR  
Stiftung  

Gesamt 
Zugeflossene Vergütungen  

Vorstand der Neumüller  
CEWE COLOR Stiftung 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Geschuldete variable Vergütung         

Mehrjährige variable Vergütung       0 0

 Tantieme II 70.424 65.453 70.424 65.453 0 0 403.790 407.264

 Aktienoptionsplan 15.324 9.906 15.324 9.906 15.324 9.906 107.268 69.342

Geschuldete variable Vergütung gesamt 85.748 75.359 85.748 75.359 15.324 9.906 511.058 476.606
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In die Konten der persönlichen Ansprüche aus der Tantieme II wurden 
insgesamt 417 TEuro eingestellt (Vorjahr: 404 TEuro). Die Konten  
der Vorstandsmitglieder wiesen zum 31. Dezember 2021 im Einzelnen 
folgenden Stand aus:

Tantieme II in Euro

 

Anfangs bestand 
 

 01.01.2020

Zuführung  
 

2020

 Auszahlung  
 

2020

Endbestand  
 

31.12.2020

Zuführung  
 

2021

Auszahlung  
 

2021

Endbestand  
 

31.12.2021

Dr. Christian Friege (Vorsitzender) 98.856 86.074 – 103.504 81.426 79.999 0 161.425

Patrick Berkhouwer 101.900 36.019 0 137.920 73.990 – 146.456 65.453

Dr. Reiner Fageth 48.826 70.424 0 119.251 65.453 0 184.704

Carsten Heitkamp 78.201 70.424 – 81.469 67.156 65.453 0 132.609

Dr. Olaf Holzkämper 99.254 70.424 0 169.678 66.263 – 170.488 65.453

Thomas Mehls 78.201 70.424 – 81.469 67.156 65.453 0 132.609

Frank Zweigle 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt aktive Vorstandsmitglieder 505.238 403.790 – 266.443 642.585 416.611 – 316.944 742.253
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An den Programmen AOP 2016, AOP 2017, AOP 2019 und AOP 2021 
haben alle Vorstandsmitglieder in dem ihnen angebotenen vollen 
Umfang teilgenommen. Nach Ablauf der Wartezeit von vier Jahren 
wurde im Berichtsjahr 2021 das AOP 2016 abgewickelt. Basispreise, 
Erfolgsziele und Fair Value der Optionsrechte aus den zurzeit laufen-
den Optionsprogrammen sind wie nachfolgend dargestellt. 

Aktienoptionsprogramme – Zeitwerte, Basispreise und Erfolgsziele

 
 

Anzahl 
Teilnehmer 

Anzahl 
ausgegebene 

Rechte

Zeitwert 
 

Euro/Opt.

Zeitwert 
 

in Euro

Basispreis 
 

Euro/Opt.

Erfolgs - 
aufschlag 

in %

Erfolgsziel 
 

Euro/Opt.

AOP 2021 Vorstand 7 8.400 22,63 190.092,00 121,00 120 145,20

AOP 2019 Vorstand 7 8.400 12,82 107.688,00 81,00 125 101,25

AOP 2017 Vorstand 7 8.400 20,20 169.680,00 74,00 125 92,50

Gesamt Vorstand  25.200  467.460,00    

Die langfristige Entwicklung der Gesellschaft wird gefördert, indem 
die erfolgsunabhängigen und die erfolgs abhängigen Vergütungs-
bestandteile ausgewogen sind und so verhindert wird, dass die Vor-
standsmitglieder zum Zwecke der Bonuserzielung unangemessen 
hohe Risiken eingehen.
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Die variablen Vergütungsbestandteile Tantieme I und Tantieme II 
bemessen sich am EBT bzw. an den Abschreibungen der CEWE-Gruppe 
und, entsprechend dem Vergütungssystem, nicht an individuellen Leis-
tungskriterien oder Zielvereinbarungen mit den Vorstandsmitgliedern. 

Bei den sonstigen Leistungen an ein Vorstandsmitglied für den  
Fall der regulären Beendigung seiner Tätigkeit handelt es sich um 
Pensionszusagen in Form einer Direktzusage.

Sonstige Leistungen im Fall der regulären Beendigung in Euro

Dr. Christian Friege 
Vorstandsvorsitzender und  

Vorstand Vertrieb In- und Ausland 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung 

Patrick Berkhouwer 
Vorstand Ausland und Expansion 
in der Neumüller CEWE COLOR  

Stiftung  

Dr. Reiner Fageth 
Vorstand Technik und F & E in der 
Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

Carsten Heitkamp 
Vorstand deutsche Betriebe in der 
 Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Versorgungsaufwand 427.897 465.892 321.720 378.605 316.390 359.488 301.718 326.824

Sonstige Leistungen im Fall der regulären Beendigung in Euro

Dr. Olaf Holzkämper 
Vorstand Finanzen und  

Controlling in derNeumüller  
CEWE COLOR Stiftung 

Thomas Mehls 
Vorstand Marketing und  

Akquisition in der Neumüller 
CEWE COLOR Stiftung 

Frank Zweigle 
Vorstand Verwaltung der Stiftung 

in der Neumüller CEWE COLOR  
Stiftung 

Gesamt 
Zugeflossene Vergütungen  

Vorstand der Neumüller  
CEWE COLOR Stiftung

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Versorgungsaufwand 331.749 381.721 356.769 396.281 0 0 2.056.243 2.308.811
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Nachfolgend werden die Vorstandspensionen der CEWE-Stiftung  
dargestellt. Die Höhe der Pensionsansprüche ermittelt sich aus den 
zuletzt bezogenen Festbezügen für die Tätigkeit als Vorstand in der 
CEWE-Stiftung.

Vorstandspensionen Vorstände der Neumüller CEWE COLOR Stiftung in TEuro

2020 2021

 

Erworbene  
Pensions- 
ansprüche 

Pensions- 
ansprüche 

31.12.2020 

Dienstzeit -
aufwand  

für Alters-
versorgung

Zurüc k- 
 gestellte  

Pensions-
verpflichtung 

Erworbene  
Pensions-
ansprüche 

Pensions-
ansprüche 

31.12.2021 

Dienstzeit-
aufwand  

für Alters-
versorgung

Zurück - 
gestellte  

Pensions-
verpflichtung 

Vorstände der Neumüller CEWE COLOR Stiftung         

Dr. Christian Friege (Vorsitzender) 26 84 428 2.321 17 101 466 2.526 

Patrick Berkhouwer 14 50 322 1.889 10 60 379 2.014 

Dr. Reiner Fageth 13 100 316 3.130 11 111 359 3.161 

Carsten Heitkamp 17 84 302 2.281 12 96 327 2.384 

Dr. Olaf Holzkämper 12 76 332 2.903 10 86 382 2.894 

Thomas Mehls 16 76 357 2.766 10 86 396 2.766 

Frank Zweigle 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt aktive Vorstände 98 470 2.057 15.290 70 540 2.309 15.745 

Dr. Rolf Hollander (bis 30.06.2017) 12 324 0 7.230 0 324 0 6.523 

Andreas F. L. Heydemann (bis 31.12.2015) 0 97 0 2.086 0 97 0 1.958 

Harald H. Pirwitz (bis 31.12.2015) 0 110 0 2.135 7 117 0 2.047 

Gesamt ehemalige Vorstände 12 531 0 11.451 7 538 0 10.528

Gesamt CEWE Stiftung & Co. KGaA 110 1.001 2.057 26.741 77 1.078 2.309 26.273
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Eine Hinterbliebenenversorgung ist grundsätzlich nicht Teil der gege-
benen Zusagen. Die gezeigten Barwerte von Dienstzeitaufwand und 
zurückgestellten Pensionsverpflichtungen umfassen auch solche,  
wie sie in Einzelfällen für mögliche Hinterbliebene zugesagt wurden; 
solche Fälle bewegen sich nach wie vor im Vergütungssystem für  
Vorstände der CEWE-Stiftung, weil sie kostenneutral gestaltet  
wurden. Für die Herren Dr. Reiner Fageth, Dr. Olaf Holzkämper und 
Patrick Berkhouwer wurde abweichend von der oben beschriebenen 
Versorgungs regelung eine Hinterbliebenenversorgung eingerichtet, 
die unter versicherungsmathematischen Gesichtspunkten durch eine 
Absenkung der Altersleistungen im Vergleich zu den im Grundsatz 
bestehenden Regelungen kostenneutral ist. Der Dienstzeitaufwand 
für Altersversorgung im Jahr 2021 stellt sich unter einem Rechnungs-
zins von 1,2 % (Vorjahr: 0,7 %) gemäß der Anwendung des Projected-
Unit-Credit-Verfahrens nach IFRS wie unten gezeigt dar.
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Schließlich wird für die Herren Dr. Reiner Fageth und Dr. Olaf Holz-
kämper im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zusätzlich eine 
Lebensversicherung mit Kapitalzahlung im vorzeitigen Todesfall als 
Hinterbliebenenversorgung oder im Erlebensfall als Altersversorgung 

über eine Versicherungssumme von jeweils 38 TEuro unterhalten. Die 
jährlichen Aufwendungen hierfür betragen pro Vorstandsmitglied 
jeweils 1 TEuro (Vorjahr: 1 TEuro).

Betriebliche Altersversorgung in TEuro

2020 2021

 

Erworbene  
Pensions- 
ansprüche 

Pensions- 
ansprüche 

31.12.2020 

Dienstzeit -
aufwand  

für Alters-
versorgung 

Erworbene  
Pensions-
ansprüche 

Pensions-
ansprüche 

31.12.2021 

Dienstzeit-
aufwand  

für Alters-
versorgung

Vorstände der  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung       

Dr. Christian Friege (Vorsitzender) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Patrick Berkhouwer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr. Reiner Fageth 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Carsten Heitkamp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr. Olaf Holzkämper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Thomas Mehls 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Frank Zweigle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt aktive Vorstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andreas F. L. Heydemann (bis 31.12.2015) 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

Gesamt ausgeschiedene Vorstände 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0

Gesamt CEWE Stiftung & Co. KGaA 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0
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Kredite und Vorschüsse sind nicht gewährt worden. Des Weiteren  
wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten der Mitglieder des Vor-
standes eingegangen. Soweit vertragliche Regelungen zu Maximal-
vergütungen bestehen, wurden diese geprüft; sie wurden in keinem 
Fall verletzt oder überschritten. Vorzeitige Auflösungen von Dienst-
verträgen wurden im Berichtsjahr nicht vereinbart. Herr Zweigle, der 
mit dem 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden ist, hat 
die Optionsrechte aus den Programmen AOP 2017, AOP 2019 und AOP 
2021 behalten. Darüber hinaus wurden keine Zusagen an ein früheres 
Vorstandsmitglied im Zusammenhang mit der Beendigung der Tätig-
keit im letzten Geschäftsjahr gemacht, die im letzten Geschäftsjahr 
gewährt wurden (§162 Abs. 2 Nr. 2 AktG). Schließlich wurden im 
Berichtsjahr auch keine vorübergehenden Abweichungen vom beste-
henden Vergütungssystem vereinbart oder beschlossen.

Vergütung des Aufsichtsrats der CEWE Stiftung & Co. KGaA
Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Als Vergütung waren 
für den Aufsichtsrat bislang neben festen Vergütungsbestandteilen 
auch variable Vergütungsbestandteile vorgesehen. Vor diesem Hin-
tergrund wurde ein neues Vergütungssystem für die Mitglieder des 
Aufsichtsrats erarbeitet, durch den Vorstand der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und den Aufsichtsrat jeweils separat beschlossen 

und schließlich durch die Hauptversammlung am 9. Juni 2021 
beschlossen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder besteht nun-
mehr nur noch aus einer Festvergütung. Die neue Regelung wurde neu 
gefasst und hat die alten Bestimmungen in § 14 der Satzung der 
CEWE-KGaA ersetzt. Sie gilt ab dem Geschäftsjahr 2021.

Im Einzelnen gilt: Die Grundvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds 
beträgt 48.000 Euro. Für den Vorsitzenden und den stellvertretenden 
Vorsitzenden im Aufsichtsrat sowie den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses ist eine erhöhte Vergütung vorgesehen. Sie beträgt für 
den/die Vorsitzende(n) des Aufsichtsrats das Doppelte, für seine(n) 
Stellvertreter(in) und den/die Vorsitzende(n) des Prüfungsausschus-
ses das Eineinhalbfache der Grundvergütung. Daneben erhält jedes 
Aufsichtsratsmitglied für die persönliche Teilnahme an einer Sitzung 
des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse, gleich, ob physisch, 
virtuell oder telefonisch, ein Sitzungsgeld von 1.000 Euro. Eine Hälfte 
der festen Vergütung werden zum 30. Juni des jeweils laufenden 
Geschäftsjahres und die weitere Hälfte sowie die Sitzungsgelder 
innerhalb eines Monats nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjah-
res, auf das sich die Vergütung bezieht, zur Zahlung fällig.
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Die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder nach den alten Bestim-
mungen galten für das Jahr 2020. Sie setzte sich aus einem festen und 
drei variablen Bestandteilen zusammen. Die feste Vergütung belief 
sich auf 6.000 Euro jährlich, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
das Doppelte und der Stellvertreter das Eineinhalbfache des genann-
ten Betrages erhielt. Weiterhin erhielt jedes Aufsichtsratsmitglied ein 
Sitzungsgeld von 1.000 Euro für jede Sitzungsteilnahme. Diese 
Beträge waren nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar.Daneben 
erhielt jedes Aufsichtsratsmitglied eine erfolgs- und eine dividenden-
abhängige jährliche Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung hat 
sich bemessen an dem unverwässerten Gewinn pro Kommanditaktie 
nach IFRS und betrug 250,00 Euro je 0,05 Euro desjenigen Teils des 
Gewinns, der den Gewinn von 0,25 Euro je Kommanditaktie überstieg. 

Die dividendenabhängige Vergütung wurde wie folgt berechnet: 
Soweit eine Dividende von mehr als 0,25 Euro je Kommanditaktie 
beschlossen wurde, betrug die Vergütung 500,00 Euro je 0,05 Euro 
desjenigen Teils der Dividende, der die Dividende von 0,25 Euro je 
Kommanditaktie überstieg. Auch hier erhielt der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der 
erfolgs- und dividendenabhängigen Vergütung. Für alle war sie zahl-
bar zehn Tage nach der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrates für das betreffende Geschäftsjahr beschlossen hat. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäfts-
jahres dem Aufsichtsrat angehört hatten, erhielten eine zeitanteilige 
Vergütung.
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Folgende Vergütungen sind an die Aufsichtsratsmitglieder in 2021 gezahlt worden:

Aufsichtsrat Bezüge, Aktienbesitz, Optionsrechte in TEuro

2020 1

 

Fest-
vergütung 

Sitzungs-
gelder 

Erfolgs-
abhängige 
Vergütung

Dividenden-
abhängige 
Vergütung

Bezüge 
gesamt 

Aktien besitz 
 

Anzahl

Options-
rechte 
Anzahl

Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA        

Otto Korte (Vorsitzender) 12,0 8,0 41,5 35,0 96,5 550 0

Paolo Dell' Antonio 6,0 4,0 20,8 17,5 48,3 0 0

Patricia Geibel-Conrad 6,0 8,0 20,8 17,5 52,3 0 0

Prof. Dr. Christiane Hipp 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 0 0

Dr. Birgit Vemmer 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 0 0

Dr. Hans-Henning Wiegmann 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 0 0

Zwischensumme 42,0 35,0 145,3 122,5 344,8 550,0 0,0 

Petra Adolph 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 0 0

Marion Gerdes 6,0 8,0 20,8 17,5 52,3 40 1.100

Insa Lukaßen 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 31 0

Alexander Oyen 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 0 0

Markus Schwarz (stellvertretender Vorsitzender) 9,0 8,0 31,1 26,3 74,4 45 0

Elwira Wall 6,0 5,0 20,8 17,5 49,3 48 0

Zwischensumme 39,0 36,0 134,9 113,8 323,6 164 1.100

Aufsichtsrat CEWE Stiftung & Co. KGaA 81,0 71,0 280,1 236,3 668,4 714 1.100

1  Festvergütung und Sitzungsgelder für 2020, zahlbar nach Geschäftsjahresende in 2021; erfolgs- und dividendenabhängige Vergütung für das Geschäftsjahr 2019,  
zahlbar 10 Werktage nach der Hauptversammlung in 2020.
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Aufsichtsrat Bezüge, Aktienbesitz, Optionsrechte in TEuro

2021 1

 

Festver-
gütung 

Sitzungs-
gelder 

Erfolgs-
abhängige 
Vergütung

Dividenden-
abhängige  
Vergütung 

Bezüge 
gesamt 

Aktien besitz 
 

Anzahl

Options-
rechte 
Anzahl

Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA        

Otto Korte (Vorsitzender) 96,0 8,0 69,5 41,0 214,5 550 0

Paolo Dell' Antonio 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 0 0

Patricia Geibel-Conrad 72,0 8,0 34,8 20,5 135,3 0 0

Prof. Dr. Christiane Hipp 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 0 0

Dr. Birgit Vemmer 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 0 0

Dr. Hans-Henning Wiegmann 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 0 0

Zwischensumme 360,0 36,0 243,3 143,5 782,8 550,0 0,0 

Petra Adolph 48,0 4,0 34,8 20,5 107,3 0 0

Marion Gerdes 48,0 8,0 34,8 20,5 111,3 27 350

Insa Lukaßen 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 38 0

Alexander Oyen 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 0 0

Markus Schwarz (stellvertretender Vorsitzender) 72,0 8,0 52,1 30,8 162,9 49 0

Elwira Wall 48,0 5,0 34,8 20,5 108,3 54 0

Zwischensumme 312,0 35,0 225,9 133,3 706,1 168 350

Aufsichtsrat CEWE Stiftung & Co. KGaA 672,0 71,0 469,1 276,8 1.488,9 718 350

1  Eine Hälfte der festen Vergütung ist zum 30. Juni des laufenden Geschäftsjahres (also zum 30.06.2021) und die weitere Hälfte sowie die Sitzungsgelder 2021 innerhalb 
eines Monats nach Abschluss des Geschäftsjahres in 2022 zahlbar.

39

CEWE HAUPTVERSAMMLUNG 2022 III. Berichte und Anlagen zu Punkten der Tagesordnung



Die CEWE-KGaA erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern etwaige auf 
ihre Vergütung entfallende Umsatzsteuer. Die vorgenannten Beträge 
verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Von einem Dritten sind im Hinblick 
auf die Tätig keit als Aufsichtsratsmitglied keinem der Mitglieder des 
Aufsichtsrates Leistungen gewährt worden oder zugeflossen. Schließ-
lich sind an keines der Mitglieder des Aufsichtsrats Vergütungen oder 
Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Bera-
tungs- und Vermittlungsleistungen, gewährt oder gezahlt worden.

Auch Aufsichtsratsmitglieder sind in den Schutz der D&O- Versicherung 
einbezogen. Für sie wurde ein Selbstbehalt von 10 % des möglichen 
Schadens bis zur Höhe von insgesamt dem Eineinhalbfachen der  
festen Aufsichtsratsvergütung eingerichtet. Kredite und Vorschüsse 
an Aufsichtsräte sind nicht gewährt worden. Ebenso wurden keine 
Haftungsverhältnisse zu ihren Gunsten eingegangen. 

Vergütung ehemaliger Mitglieder des Vorstands und des  
Aufsichtsrats der ehemaligen CEWE COLOR Holding AG und  
des Vorstands der Neumüller CEWE COLOR Stiftung
Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Andreas F. L. Heydemann und 
Harald Pirwitz sind mit dem 31. Dezember 2015 ausgeschieden; das 
ehemalige Vorstandsmitglied Dr. Rolf Hollander ist mit dem 30. Juni 
2017 ausgeschieden. Entsprechend den Bedingungen der Aktienopti-
onspläne haben die Herren Dr. Hollander, Heydemann und Pirwitz ihre 
Optionsrechte aus dem AOP 2015 behalten und im Jahr 2020 vollstän-
dig ausgeübt. Dr. Hollander hatte seine Rechte aus dem AOP 2016 
behalten und im Jahr 2021 vollständig ausgeübt. Die mehrjährigen 
variablen Vergütungen werden in den Jahren der Wartezeit für die 
Aktien optionsprogramme gemäß IFRS 2.10 ff. in Höhe des erfassten 
Aufwands aus der Zugangsbewertung der aktienbasierten Vergütung 
ausgewiesen. Die an ehemalige Vorstandsmitglieder zugeflossenen 
Bezüge aus Aktienoptions programmen stellen sich wie folgt dar:
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Zugeflossene Vergütungen ehemaliger Vorstandsmitglieder in Euro

Dr. Rolf Hollander 
Vorsitzender des Vorstandes der  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung  

bis 30.06.2017 

Andreas F. L. Heydemann 
Vorstand EDV und Recht in der 

Neumüller CEWE COLOR Stiftung 
bis 31.12.2015

Harald H. Pirwitz 
Vorstand Vertrieb in der 

Neumüller CEWE COLOR Stiftung 
bis 31.12.2015

Gesamt 
Zugeflossene Vergütungen  

Vorstand der  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Feste Vergütung         

Festvergütung 0 0 0 0 0 0 0 0

Nebenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Feste Vergütung gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

Variable Vergütung         

Einjährige variable Vergütung 0 0 0 0 0 0 0 0

Mehrjährige variable Vergütung        0

 Bonusbank 0 0 0 0 0 0 0 0

   Aktien optionsplan 63.720 68.640 64.900 0 61.823 0 190.443 68.640

Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0

Variable Vergütung gesamt 63.720 68.640 64.900 0 61.823 0 190.443 68.640

Versorgungs aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung (DCGK) 63.720 68.640 64.900 0 61.823 0 190.443 68.640
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Die Zuflüsse aus den Aktienoptionsplänen werden in Summe der 
jeweiligen geldwerten Vorteile angegeben.

Versorgungszusagen und Ruhegehälter ehemaliger Mitglieder 
des Vorstandes der Neumüller CEWE COLOR Stiftung  
beziehungsweise der ehemaligen CEWE COLOR Holding AG
Für ehemalige Mitglieder des Vorstandes der ehemaligen CEWE 
COLOR Holding AG sowie der CEWE-Stiftung bestanden zum Stichtag 
31. Dezember 2021 Pensionsrückstellungen in Höhe von 17.482 TEuro 
(Vorjahr: 19.136 TEuro). Die Pensionsbezüge für das Geschäftsjahr 
2021 beliefen sich auf 1.050 TEuro (Vorjahr: 1.034 TEuro). Mit Wirkung 
ab dem 1. April 2007 wurden die Pensionszusagen der zu diesem Zeit-
punkt bereits im Ruhestand befindlichen ehemaligen Vorstände auf 
die CEWE COLOR Versorgungskasse e. V., Wiesbaden, übertragen.  
Sie wird in den Konzernabschluss einbezogen. Für die übrigen ehema-
ligen Vorstände wurden die Versorgungszusagen in Form einer Direkt-
zusage beibehalten. Kredite, Vorschüsse und Haftungsverhältnisse 
wurden für ehemalige Organmitglieder (das heißt Vorstand oder Auf-
sichtsrat, soweit vorliegend) der CEWE-Stiftung, der ehemaligen 
CEWE COLOR Holding AG bzw. der jetzigen CEWE-KGaA nicht gewährt.

Ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrates sind keine Bezüge gewährt 
worden.

Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertrags-
entwicklung für die gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrats der CEWE Stiftung und  
Co. KGaA, der ehemaligen CEWE COLOR Holding AG und der 
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
Die folgende vergleichende Darstellung stellt die jährliche Veränderung 
der gewährten und geschuldeten Vergütung der gegenwärtigen und 
früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwick-
lung der CEWE-KGaA sowie der CEWE-Gruppe und der Vergütung von 
Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis dar. Bei der Ermittlung der 
Vergütung von Arbeitnehmern wird auf die durchschnittlichen Löhne 
und Gehälter der Mitarbeiter der CEWE-KGaA im jeweiligen Geschäfts-
jahr abgestellt. Die interne Vergleichsgruppe wird bewusst auf die 
CEWE-KGaA beschränkt, zum einen wegen des externen Vergleichs 
der CEWE-Vorstandsvergütung mit denen der Unternehmen des SDAX 
und zum anderen, weil dort die meisten Mitarbeiter beschäftigt sind.
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Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung in TEuro

 2021 2020 2021/2020 in % 2020/2019 in % 2019/2018 in % 2018/2017 in % 2017/2016 in %

Gegenwärtige Mitglieder des Vorstands        

Dr. Christian Friege 645 682 – 5,4 34,4 2,8 13,0 55,8

Patrick Berkhouwer 624 464 34,5 14,5 14,3 – 1,1 14,3

Dr. Reiner Fageth 466 449 3,8 – 15,4 51,3 0,4 6,9

Carsten Heitkamp 468 539 – 13,3 32,4 12,3 – 17,0 34,8

Dr. Olaf Holzkämper 623 446 39,8 14,2 – 14,2 31,9 6,1

Thomas Mehls 474 544 – 13,0 33,8 12,9 – 16,7 31,9

Frank Zweigle 163 168 – 2,9 17,7 32,8 – 0,1 21,7

Ehemalige Mitglieder des Vorstands        

Dr. Rolf Hollander 69 64 7,7 91,1 – 83,0 – 72,3 – 5,3

Andreas F. L. Heydemann 0 65 – 100,0 115,9 – 81,2 – 29,8 – 24,8

Harald Pirwitz 0 62 – 100,0 70,0 – 41,1 – 64,9 0,0

Gegenwärtige Mitglieder des Aufsichtsrats        

Otto Korte 215 97 122,3 – 4,5 5,8 4,9 20,5

Paolo Dell' Antonio 108 48 124,2 – 7,1 16,9 270,8 0,0

Patricia Geibel-Conrad 135 52 158,7 41,7 392,0 0,0 0,0

Prof. Dr. Christiane Hipp 108 49 119,7 – 5,2 5,5 8,4 15,8

Dr. Birgit Vemmer 108 49 119,7 41,3 436,9 0,0 0,0

Dr. Hans-Henning Wiegmann 108 49 119,7 – 5,2 5,5 3,8 24,0

Petra Adolph 107 49 117,6 45,4 516,4 0,0 0,0
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Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung in TEuro

 2021 2020 2021/2020 in % 2020/2019 in % 2019/2018 in % 2018/2017 in % 2017/2016 in %

Marion Gerdes 111 52 112,8 41,7 392,0 0,0 0,0

Insa Lukaßen 108 49 119,7 41,3 436,9 0,0 0,0

Alexander Oyen 108 49 119,7 41,3 436,9 0,0 0,0

Markus Schwarz 163 74 119,0 7,8 32,7 11,8 156,9

Elwira Wall 108 49 119,7 41,3 534,5 0,0 0,0

Ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats        

Vera Ackermann 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 60,0 – 33,3 9,9

Prof. Dr. Hans-Jürgen Appelrath 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 26,9

Dr. Christina Debus 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 59,1 – 10,1 156,9

Angelika Eßer 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 60,0 – 8,0 21,4

Corinna Linner 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 61,0 – 9,7 17,4

Philipp Martens 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 61,0 – 9,7 168,0

Prof. Dr. Michael Paetsch 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 60,0 – 5,9 19,7

Thorsten Sommer 0,0 0,0 0,0 – 100,0 – 60,1 29,5 19,9

Arbeitnehmer        

Durchschnitt Arbeitnehmer der CEWE Stiftung & 
Co. KGaA (CEWE-KGaA) 57 58 – 0,9 3,4 4,9 3,8 2,1

Ertragsentwicklung        

Ergebnis vor Steuern der CEWE-KGaA 60.629 69.509 – 12,8 15,9 14,3 – 32,4 109,8

Ergebnis vor Steuern der CEWE-Gruppe 72.726 76.365 – 4,8 43,4 – 0,1 9,1 5,8
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Für den Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung als persönlich 
haftende Gesellschafterin der CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dr. Christian Friege  Dr. Olaf Holzkämper
(Vorstandsvorsitzender) (Vorstand Finanzen)

Für den Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA

Otto Korte
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS 
über die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

An die CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der CEWE Stiftung & Co. KGaA, 
Oldenburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 
Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang 
mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich 
geprüft. Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungs-
bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 
und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstim-
mung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstan-
dards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 
(IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend 
beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderun-
gen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die 
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Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) ange-
wendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung 
und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer 
einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir 
eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Anga-
ben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind 
sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich 
der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein 
Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. Wir haben unsere  
Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich 
der im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 
und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des 

Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 
AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 
Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Dar-
stellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, 
den Vergütungsbericht unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der 
Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerksam zu 
bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in 
Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll-
ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstel-
lung des Vergütungsberichts enthält. Falls wir auf Grundlage der von 
uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine sol-
che irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu 
berichten.

Hamburg, 30. März 2022
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Sabath   gez. Hyckel
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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Bericht des Vorstands der persönlich haftenden  
Gesellschafterin (zu Punkt 8 der Tagesordnung)

Nachstehend erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin einen 
Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 8 dieser Einladung vorge-
schlagenen Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts:

Die ordentliche Hauptversammlung vom 31. Mai 2017 hat die Gesell-
schaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in einem 
Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals ermächtigt. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin hat auf der Grundlage dieser Ermächtigung 
– jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats – Aktienrückkäufe in  
mehreren Tranchen getätigt: Im Zeitraum vom 3. März 2020 bis  
einschließlich zum 26. März 2021 hat die Gesellschaft insgesamt 
30.953 Aktien im Wert von EUR 2.756.728,80 und im Zeitraum vom  
1. September 2021 biseinschließlich zum 29. März 2022 insgesamt 
184.940 Aktien im Wert von EUR 19.999.955,80 zurückerworben 
(jeweils ohne Gebühren). Weitere Informationen zu diesen Aktien-
rückkäufen sind unter  http://ir.cewe.de/hv veröffentlicht.

Die bestehende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eige-
ner Aktien endet mit Ablauf des 30. Mai 2022. Um auch zukünftig in 
der Lage zu sein, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
eigene Aktien erwerben und verwenden zu können, schlagen die per-
sönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat unter Tages-
ordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vor, eine neue Ermächti-
gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu erteilen. Um 
ein größtmögliches Maß an Flexibilität im Umgang mit eigenen Aktien 
zu gewährleisten, soll die Ermächtigung erneut für einen Zeitraum von 
fünf Jahren, also bis zum 14. Juni 2027, erteilt werden.

Der Erwerb eigener Aktien kann als Kauf über die Börse, mittels eines 
öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre durch die Gesellschaft 
oder durch eine Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe von Ver-
kaufsofferten erfolgen. Auch in den Fällen der beiden letztgenannten 
Erwerbsmodalitäten können die Aktionäre selbst entscheiden, wie 
viele Aktien – und im Fall der Festlegung einer Preisspanne außerdem 
zu welchem Preis – sie der Gesellschaft andienen möchten. In jedem 
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Fall wird die persönlich haftende Gesellschafterin beim Erwerb eige-
ner Aktien den aktienrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung 
aller Aktionäre nach §  53a AktG wahren. Die vorgeschlagenen 
Erwerbsmodalitäten über die Börse, über ein öffentliches Kaufange-
bot an alle Aktionäre oder durch die Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten tragen sämtlich diesem Grundsatz Rechnung.

Im Fall des Erwerbs im Wege eines öffentlichen Kaufangebots bzw. 
mittels öffentlicher Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreis-
spanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 
Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem 
der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröf-
fentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. Für den Fall, dass sich nach der Veröffentlichung eines 
Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebots erhebliche Veränderungen des maßgeblichen Kur-
ses ergeben sollten, kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur 
Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden, wobei in einem 
solchen Fall auf den maßgeblichen Durchschnittskurs der drei Bör-
senhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung 
abgestellt wird. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 
eines solchen Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vorsehen.

Sofern im Fall eines öffentlichen Kaufangebots oder im Fall einer Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsofferten die Anzahl der angedien-
ten bzw. der angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen 
übersteigt, erfolgt die Annahme durch die Gesellschaft nach Quoten. 
Jedoch kann eine bevorrechtigte Annahme von geringeren Aktien-
stückzahlen von bis zu 100 Aktien pro andienendem Aktionär vorge-
sehen werden. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der 
Regel unwirtschaftliche Restbestände und eine damit möglicherweise 
einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu ver-
meiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der techni-
schen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen 
Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermei-
dung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. 
Insoweit können namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl 
der vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien 
kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den 
Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vor-
genannten Fällen ist der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 
Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin aus den genannten Gründen gerechtfer-
tigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen.

Die aufgrund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses 
erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zugelassenen 
Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden 
Zwecken:
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Die Gesellschaft kann die eigenen Aktien entweder über die Börse 
oder im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots wieder 
veräußern. In beiden Fällen bleibt das Bezugsrecht der Aktionäre 
gewahrt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung berechtigt die persönlich haftende 
Gesellschafterin in Übereinstimmung mit der ganz üblichen Praxis 
deutscher börsennotierter Unternehmen, die zurückerworbenen eige-
nen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz 
oder teilweise einzuziehen. Dabei ist vorgesehen, dass die Einziehung 
entsprechend §§ 278 Abs. 3,  237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapi-
talherabsetzung erfolgen kann (sogenanntes vereinfachtes Verfah-
ren). Sofern die Aktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen wer-
den, erhöht sich der anteilige Betrag der verbleibenden Aktien am 
Grundkapital der Gesellschaft (§ 8 Abs. 3 AktG). Für diesen Fall soll 
die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt werden, die Sat-
zung hinsichtlich der sich verändernden Anzahl der Stückaktien anzu-
passen.

Darüber hinaus sollen eigene Aktien aber auch zu weiteren Zwecken 
verwendet werden können, die rechtlich einen Ausschluss des Bezugs-
rechts notwendig machen:

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen sein, soweit die 
persönlich haftende Gesellschafterin die zurückerworbenen Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung veräußert, 

anbietet oder gewährt, insbesondere im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der 
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, sowie zum Erwerb von sonsti-
gen Vermögensgegenständen.

Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsob-
jekte häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesell-
schaft verlangt wird. Aus diesem Grunde soll der Gesellschaft die 
Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, 
um diese in geeigneten Einzelfällen als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbie-
ten zu können. Die Möglichkeit, eigene Aktien anstelle oder zusätzlich 
zu einer Geldzahlung als Gegenleistung bei einem Unternehmenser-
werb anbieten zu können, kann einen Vorteil beim Wettbewerb um 
attraktive Erwerbsobjekte schaffen und erlaubt die liquiditätsscho-
nende Durchführung von Unternehmenserwerben. Solche Entschei-
dungen müssen typischerweise sehr kurzfristig getroffen werden. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen 
Spielraum geben, sich bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und 
Unternehmenszusammenschlüssen flexibel ausnutzen zu können, 
ohne zuvor durch Einberufung einer Hauptversammlung eine Kapital-
erhöhung durchzuführen. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass 
die persönlich haftende Gesellschafterin zur Gewährung eigener Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des 
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Aufsichtsrats ermächtigt wird. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob sie von der erbetenen Ermäch-
tigung zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren. Sie 
wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn sie zu der Überzeu-
gung gelangt, dass die Wiederveräußerung oder Überlassung von 
eigenen Aktien zum Zwecke des Unternehmenserwerbs und der damit 
verbundene Bezugsrechtsausschluss auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der Gesell-
schaft liegt. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird dabei ins-
besondere auch sicherstellen, dass bei der Festlegung der Bewer-
tungsrelation die Interessen der Aktionäre gewahrt bleiben. Der Auf-
sichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung dieser 
Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsaus-
schluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung 
gelangt. Insbesondere stellt diese Möglichkeit der Verwendung eine 
sinnvolle Alternative zur Gewährung neuer Aktien aus genehmigtem 
Kapital gegen Übertragung von Sacheinlagen dar. Es liegt im Inter-
esse der Gesellschaft, über die Möglichkeit der Ausgabe neuer Aktien 
im Rahmen genehmigten Kapitals auch eigene Aktien erwerben zu 
können und gegen Übertragung von Sacheinlagen ausgeben zu kön-
nen, denn auf diese Weise erhält die Gesellschaft weiteren Spielraum, 
um sich bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unternehmens-
zusammenschlüssen flexibel ausnutzen zu können.

Die eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft weiterhin als Beleg-
schaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer 
der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 
ausgegeben werden können. Zu dem Kreis der Erwerbsberechtigten 
zählen auch die Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung 
der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, Oldenburg. Die Ausgabe von 
Aktien an diesen Personenkreis stärkt die Identifikation der Berech-
tigten mit der Gesellschaft und die Eigentümerkultur im Unternehmen. 
Dies liegt auch im Interesse des Unternehmens. Gleiches gilt für den 
bei dieser Verwendung erforderlichen Bezugsrechtsausschluss. Ins-
besondere soll für die jeweils Berechtigten als zusätzliches Anreizsys-
tem die Möglichkeit geschaffen werden, die Aktien der Gesellschaft 
mit einem angemessenen Abschlag gegenüber dem aktuellen Markt-
preis zu erwerben. Die Aktien sollen hierbei mit einer Haltefrist von 
nicht weniger als einem Jahr zugesagt bzw. übertragen werden kön-
nen. Soweit diesen Personen die Aktien im Rahmen eines Aktienopti-
onsprogramms angeboten werden, gilt eine Wartefrist von vier Jah-
ren. Hierzu ist jeweils der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erforderlich.

Auch zugunsten der Mitglieder des Vorstands der persönlich haften-
den Gesellschafterin soll weiterhin die vorgenannte Möglichkeit 
bestehen, eigene Aktien zur Bedienung von langfristigen aktienba-
sierten Vergütungsbestandteilen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre zu verwenden. Um potentiellen rechtsformbedingten 
Interessenkonflikten sowie der Sicherung der aktienrechtlichen  
Kompetenzverteilung angemessen Rechnung zu tragen, ist Adressat 
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dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien jedoch nicht die 
persönlich haftende Gesellschafterin (vertreten durch deren Vor-
stand), sondern das Kuratorium der persönlich haftenden Gesell-
schafterin.

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll ferner entsprechend 
§§ 278 Abs. 3, 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ermächtigt sein, zurückerworbene Aktien der Gesellschaft mit 
einem auf diesen entfallenden Anteil am Grundkapital von höchstens 
10 % mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder durch 
ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu einem Preis zu 
veräußern, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse 
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesell-
schaft und der Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien bei-
spielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische 
Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird darüber 
hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den jeweiligen geschäft-
lichen Erfordernissen anzupassen und schnell und flexibel auf güns-
tige Börsensituationen reagieren zu können. Die Vermögens- wie 
auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den 
Aktionären entsteht angesichts dieses geringen Volumens kein  
Nachteil, da die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der 
den Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Die Aktionäre können daher eine zum Erhalt ihrer 
Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd glei-
chen Konditionen über die Börse erwerben.

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begebenen Aktien ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist 
außerdem der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf 
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung durch 
Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wer-
den. Dabei dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der 
den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin wird sich dabei bemühen – unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – einen eventu-
ellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemes-
sen. Sie wird von der auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützten Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener 
Aktien nur in der Weise Gebrauch machen, dass – unter Einbeziehung 
bereits bestehender Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien unter 
Bezugsrechtsauschluss – die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene 
Grenze von insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht überschritten wird.
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Die persönlich haftende Gesellschafterin soll schließlich berechtigt 
sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Verkaufs-
angebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Akti-
onäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszu-
schließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist 
erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege 
eines Verkaufsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu 
machen. Die als freie Spitze vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet.

Von den vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten kann 
nicht nur hinsichtlich solcher eigenen Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses oder eines früheren 
Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden, sondern es sind 

insoweit auch solche Aktien der Gesellschaft erfasst, die nach § 71d 
Satz 5 AktG erworben wurden. Auf diese Weise wird im Interesse der 
Gesellschaft vorsorglich zusätzliche Flexibilität auch im Hinblick auf 
die Verwendung solcher eigenen Aktien, die durch Tochterunterneh-
men oder für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer Tochterunterneh-
men handelnde Dritte erworben wurden, nach Maßgabe dieses 
Ermächtigungsbeschlusses geschaffen.

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin wird die 
Hauptversammlung über jede Ausnutzung aus dieser neuen Ermächti-
gung unterrichten.

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
Der Vorstand
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IV. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

Angaben zum Grundkapital, der Gesamtzahl  
der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung 
beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 19.349.207,80 
Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 7.442.003 nennwert-
lose, auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie 
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält davon zum Zeitpunkt der 
Einberufung dieser Hauptversammlung 264.673 eigene Aktien, aus 
denen ihr aufgrund der gesetzlichen Regelung keine Stimmrechte 
zustehen. Die Gesamtzahl der zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung berechtigenden Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 7.177.330.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und Ausübung des Stimmrechts
Die Hauptversammlung wird nach Maßgabe von Artikel 2 § 1 Abs. 8 
Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten in Anwesenheit unter 
anderem eines mit der Niederschrift beauftragten Notars in Olden-
burg ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Es ist 
daher keine persönliche Teilnahme von Aktionären oder Aktionärsver-
tretern an der Hauptversammlung möglich. Die Aktionäre können ihr 

Stimmrecht über elektronische Kommunikation sowie durch Voll-
machtserteilung ausüben. Die gesamte Hauptversammlung wird im 
Online-Portal, welches unter der Internetadresse  http://ir.cewe.de/hv 
zugänglich ist, für die Aktionäre in Bild und Ton übertragen.

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts (inklusive der Ausübung des Stimmrechts mittels 
elektronischer Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten) sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihrer Berech-
tigung nach Maßgabe der nachfolgenden Erläuterungen zur Haupt-
versammlung anmelden.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf Mitt-
woch, den 25. Mai 2022, 00.00 Uhr („Record Date“), bezogener 
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär 
aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abge-
fasst sein. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes des Letztintermediärs 
genügt die Textform (§ 126b BGB). Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum 
Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem 
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Record Date haben keine Bedeutung für den Umfang und die Aus-
übung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen 
Aktionärs. Personen, die zum Record Date noch keine Aktien besitzen 
und erst danach Aktionär werden, sind daher weder teilnahme- noch 
stimmberechtigt. Mit dem Record Date geht keine Sperre für die Ver-
äußerung des Anteilsbesitzes einher. Das Record Date hat keine 
Bedeutung für eine etwaige Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und dieser Nachweis müssen der Gesellschaft bis min-
destens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugegangen sein, das 
heißt bis spätestens Mittwoch, den 8. Juni 2022, 24.00 Uhr, und zwar 
unter folgender Adresse, Faxnummer oder E-Mail

CEWE Stiftung & Co. KGaA  
c/o HV-Management GmbH  
Pirnaer Straße 8 
68309 Mannheim
oder per Telefax: + 49 621 718592 – 40
oder per E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de.

Damit Aktionäre über das Online-Portal, welches unter der Internet-
adresse  http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, die Bild- und Tonüber-
tragung der Hauptversammlung verfolgen und ihre Rechte wahrneh-
men können, sind die fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Den Aktionären werden die 
für die Nutzung des Online-Portals erforderlichen Zugangsdaten im 
Anschluss an die Anmeldung per Post übersendet.

Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Erteilung einer 
Vollmacht auch durch bevollmächtigte Dritte, z. B. durch einen Inter-
mediär (etwa ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder einen 
sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch eine solche Stimmrechtsaus-
übung setzt eine form- und fristgerechte Anmeldung und einen eben-
solchen Nachweis des Anteilsbesitzes entsprechend den vorstehen-
den Ausführungen voraus.

Wir bieten unseren Aktionären auch an, den von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevoll-
mächtigen. Auch in diesem Fall sind eine form- und fristgerechte 
Anmeldung und ein ebensolcher Nachweis des Anteilsbesitzes erfor-
derlich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt 
das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär 
erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechts-
vertreter keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder zur Einlegung 
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen-
nimmt.

Wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) noch eine Aktio-
närsvereinigung oder ein Stimmrechtsberater oder eine diesen gemäß 
§ 135 Abs. 8 gleichgestellte Person bevollmächtigt werden, bedürfen 
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr Nachweis gegenüber 
der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht und ihr 
Widerruf können entweder gegenüber der Gesellschaft oder gegen-
über dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht 
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gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es eines Nach-
weises der Bevollmächtigung. Dieser kann der Gesellschaft an die 
nachstehend genannte Adresse übersandt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Gesellschaft im Falle der Bevollmächtigung mehrerer 
Personen berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuwei-
sen.

Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimm-
rechtsberater und die gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Per-
sonen müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar festhalten; sie kön-
nen für die Form der Vollmachtserteilung abweichende Regelungen 
vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten 
wir die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine diesen gleichgestellte Person 
bevollmächtigen möchten, sich bezüglich der Form der Vollmachten 
mit diesen abzustimmen.

Formulare für die Vollmachts- und Weisungserteilung werden den 
Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis 
des Anteilsbesitzes erbracht haben, mit dem HV-Ticket übersendet 
und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 http://ir.cewe.de/hv heruntergeladen werden. Für die Vollmachtser-
teilung muss das Vollmachtsformular nicht zwingend verwendet wer-
den.

Die Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf sowie die Erteilung oder 
Änderung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter müssen spätestens bis zum 14. Juni 2022, 18.00 
Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse eingehen, da sie sonst 
aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden 
können:

CEWE Stiftung & Co. KGaA  
c/o HV-Management GmbH  
Pirnaer Straße 8 
68309 Mannheim
oder per Telefax: + 49 621 718592 – 40

Die Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf sowie die Erteilung oder 
Änderung von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter können zudem über das Online-Portal, welches 
unter der Internetadresse  http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, über-
mittelt werden. Über das Online-Portal können Vollmachten und Wei-
sungen sogar über den 14. Juni 2022, 18.00 Uhr hinaus übermittelt, 
widerrufen oder geändert werden, und zwar bis zur Schließung der 
Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung.
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Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie zu den Einzel-
heiten zu Vollmachten und Weisungen ergeben sich aus dem HV-
Ticket, das nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes übersendet wird. 

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im nachfolgend beschrie-
benen Rahmen durch Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Briefwahl 
sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und ein ebensolcher 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigte Interme-
diäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsbe-
rater oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte bevollmäch-
tigte Personen können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen. Brief-
wahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer Kommu-
nikation über das Online-Portal, welches unter der Internetadresse 
http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, abgegeben werden. Sie können 
auf diesem Wege bis zum Schluss der Abstimmung in der virtuellen 
Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden. 
Der Schluss der Abstimmung wird vom Versammlungsleiter auf einen 
Zeitpunkt nach Beendigung der Fragenbeantwortung durch den Vor-
stand der persönlich haftenden Gesellschafterin festgelegt und in der 
Bild- und Tonübertragung angekündigt.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre
Ergänzung der Tagesordnung
Gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren 
Anteile zusammen mindestens 5 % oder den anteiligen Betrag von EUR 
500.000 am Grundkapital erreichen, verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer 
Form mit qualifizierter elektronischer Signatur (§§ 126, 126a BGB) an 
die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft zu richten 
und muss dort spätestens bis Sonntag, den 15. Mai 2022, 24.00 Uhr, 
zugegangen sein. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
z. Hd. Herrn Axel Weber
Meerweg 30 – 32
26133 Oldenburg

Ein Ergänzungsverlangen kann auch per E-Mail unter Hinzufügung des 
Namens des Antragsstellers mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an die Adresse HV@cewe.de verschickt werden.
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Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands der 
persönlich haftenden Gesellschafterin über den Antrag halten (§ 278 
Abs. 3 in Verbindung mit § 122 Abs. 2, § 122 Abs. 1 S. 3 AktG). Bei der 
Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach §  70 AktG bestimmte 
Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich hingewiesen 
wird.

Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge, die den gesetzlichen 
Anforderungen genügen, werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen 
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetad-
resse  http://ir.cewe.de/hv bekannt gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge
Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG und 
Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG einschließlich des Namens 
des Kommanditaktionärs, der Begründung (die allerdings für Wahl-
vorschläge nicht erforderlich ist) und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung auf der Website der Gesellschaft unter  http://

ir.cewe.de/hv zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen von  
§ 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Dabei werden die bis zum 
Dienstag, den 31. Mai 2022, 24.00 Uhr unter nachstehender Adresse 

eingegangenen Gegenanträge und Wahlvorschläge berücksichtigt. 
Anträge von Kommanditaktionären gegen einen Vorschlag von per-
sönlich haftender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt bzw. Wahlvorschläge gemäß §§ 278 Abs. 3, 
126 Abs. 1 und 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA 
Investor Relations Herrn Axel Weber 
Meerweg 30 – 32 
26133 Oldenburg
oder per Telefax: +49 (0)441/404 – 421 
oder per E-Mail: HV@cewe.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt.

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein, wenn sie 
zugänglich gemacht werden sollen. Kommanditaktionäre werden 
gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung 
des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

Die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträge 
oder Wahlvorschläge werden gemäß Artikel  2 §  1 Abs.  2 S.  3 des 
COVID-19-Gesetzes in der virtuellen Hauptversammlung so behan-
delt, als seien sie in der Hauptversammlung gestellt worden, sofern 
der antragstellende Kommanditaktionär ordnungsgemäß angemeldet 
ist und den Nachweis seines Anteilsbesitzes erbracht hat (siehe hierzu 
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die Erläuterungen zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts). 
Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung 
zunächst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, 
bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit 
der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit 
die Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt.

Fragerecht
Für die diesjährige (virtuelle) Hauptversammlung richtet sich das Fra-
gerecht der Kommanditaktionäre nach den Vorschriften des COVID-
19-Gesetzes. Den Aktionären wird daher nach Maßgabe von Artikel 2 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-
19-Gesetzes ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunika-
tion eingeräumt. Demgemäß hat die persönlich haftende Gesellschaf-
terin mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass ein Frage-
recht der Aktionäre in der virtuellen Hauptversammlung selbst nicht 
besteht. Vielmehr sind Fragen bis spätestens Montag, 13. Juni 2022, 
24.00 Uhr, über das Online-Portal, welches unter der Internetadresse 

 http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, einzureichen. Später eingehende 
Fragen werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von 
Fragen besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die 
den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben. 
Die persönlich haftende Gesellschafterin entscheidet gemäß Artikel 2 
§ 1 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes nach 
pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie sie Fragen beantwortet.

Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
Den Aktionären wird nach Maßgabe von § 1 Abs. 8 Satz 1 i. V. m. § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes die Möglichkeit zum Wider-
spruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt. 
Ein Widerspruch kann ausschließlich über das Online-Portal, welches 
unter der Internetadresse  http://ir.cewe.de/hv zugänglich ist, und 
nur durch diejenigen Kommanditaktionäre erklärt werden, die ihr 
Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch einen 
Bevollmächtigten ausgeübt haben, und ist ab dem Beginn der virtuel-
len Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versamm-
lungsleiter möglich.

Weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den vorstehend genannten Rechten 
der Kommanditaktionäre finden sich auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter  http://ir.cewe.de/hv.
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Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machen-
den Unterlagen und etwa zu veröffentlichende Anträge von Aktionä-
ren sowie weitere Informationen stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  http://ir.cewe.de/hv zur Verfügung. Dies betrifft 
insbesondere die folgenden Unterlagen:

 »  Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (einschließlich Kon-
zernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Auf-
sichtsrats),

 »  Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 (Einzelabschluss) der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021,

 »  Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Verwen-
dung des Bilanzgewinns,

 »  Erläuternder Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu 
den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB,

 » Satzung der CEWE Stiftung & Co. KGaA und
 »  Formulare, die bei Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

verwendet werden können.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird über das passwortge-
schützte Online-Portal, welches unter der Internetadresse  http://

ir.cewe.de/hv zugänglich ist, übertragen. Die dafür benötigten 
Zugangsdaten erhalten die Aktionäre im Anschluss an ihre ordnungs-
gemäße Anmeldung und den ordnungsgemäßen Nachweis des 
Anteilsbesitzes per Post.

Datenschutzhinweise
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA legt großen Wert auf Datenschutz und 
die Wahrung der Privatsphäre. Bei der Anmeldung zur Hauptver-
sammlung, der Erteilung von Stimmrechtsvollmachten, der Ausübung 
aller Aktionärsrechte im Online-Portal und der Nutzung des 
Livestreams der Hauptversammlung im Online-Portal erhebt die CEWE 
Stiftung & Co. KGaA personenbezogene Daten über die sich anmel-
denden Kommanditaktionäre und/oder die bevollmächtigte Person. 
Die Datenerhebung erfolgt zu dem Zweck, den Aktionären die Aus-
übung ihrer Rechte in der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 
CEWE Stiftung & Co. KGaA verarbeitet die personenbezogenen Daten 
als Verantwortliche gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung („DSGVO“) und des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und den 
Rechten der Betroffenen gemäß der DSGVO finden sich auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter  http://ir.cewe.de/hv.

Oldenburg, im Mai 2022
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin:  
Neumüller CEWE COLOR Stiftung
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KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 DER CEWE STIFTUNG & CO. KGAA 

in TEuro

 2020 2021 Veränderung in %

Umsatzerlöse 727.258 692.761 – 4,7

Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen – 401 257 –

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.332 1.301 – 2,3

Sonstige betriebliche Erträge 23.032 27.117 17,7

Materialaufwand – 171.074 1 – 160.700 6,0

Rohergebnis 580.147 1 560.736 – 3,4

Personalaufwand – 196.101 – 194.949 0,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen – 248.974 1 – 241.173 3,2

Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern (EBITDA) 135.072 124.614 – 7,7

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen – 55.381 – 52.428 5,3

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 79.691 72.186 – 9,4

Finanzerträge 38 2.045 >1.000

Finanzaufwendungen – 3.364 – 1.505 55,3

Finanzergebnis – 3.326 540 116

Ergebnis vor Steuern (EBT) 76.365 72.726 – 4,8

Steuern vom Einkommen und Ertrag – 24.429 – 23.826 2,5

Ergebnis nach Steuern Konzern 51.936 48.900 – 5,8

Ergebnis je Aktie Konzern (in Euro)    

 Unverwässert 7,20 6,77 – 6,0

 Verwässert 7,15 6,72 – 6,0

1 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.
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SEGMENTBERICHTERSTATTUNG NACH GESCHÄFTSFELDERN 1
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 DER CEWE STIFTUNG & CO. KGAA 

in TEuro

  
Fotofinishing Einzelhandel Kommerzieller  

Online-Druck
Sonstiges Intersegment- 

Umsätze 2
CEWE-Gruppe 

Außenumsatzerlöse 2021 590.103 31.157 66.030 7.607 – 2.136 692.761

 2020 619.994 3 34.135 67.791 6.565 – 1.227 727.258

Außenumsatzerlöse währungsbereinigt 2021 257 – 498 29 – – – 212

 2020 1.911 1.998 – 144 – – 3.765

EBIT vor Restrukturierungen 2021 71.186 187 1.200 – 387 – 72.186

 2020 89.340 – 1.250 – 3.673 – 1.091 – 83.326

Restrukturierungen 2021 – – – – – –

 2020 – 728 – 2.907 – – – – 3.635

EBIT 2021 71.186 187 1.200 – 387 – 72.186

 2020 88.612 – 4.157 – 3.673 – 1.091 – 79.691

Planmäßige Abschreibungen 2021 41.071 3.475 6.926 821 – 52.293

 2020 43.594 2.765 7.467 789 – 54.615

Außerplanmäßige Abschreibungen 2021 68 30 26 11 – 135

 2020 487 279 – – – 766

1 Die Segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern ist integraler Bestandteil des Anhangs.
2 Die Intersegment-Umsätze betreffen die Konsolidierung von Umsätzen zwischen zwei unterschiedlichen Segmenten.
3 Aufgrund des separaten Ausweises von Intersegment-Umsätzen um + 1.227 TEuro bereinigte Vorjahreszahl.

Erläuterung der Segmente
» Fotofinishing inkl. der Umsätze und Ergebnisse aus CEWE-Fotoarbeiten des eigenen Einzelhandels.
» Einzelhandel beinhaltet nur das Handelswarengeschäft ohne eigene CEWE-Fotoarbeiten.
» Sonstiges beinhaltet Holding-/Strukturkosten (vor allem AR- und IR-Kosten), Immobilien, futalis.
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KONZERNBILANZ
ZUM 31. DEZEMBER 2021 DER CEWE STIFTUNG & CO. KGAA

in TEuro

AKTIVA 31.12.2020 31.12.2021 Veränderung in %

Sachanlagen 216.654 212.383 – 2,0

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 17.368 17.091 – 1,6

Geschäfts- oder Firmenwerte 77.758 77.758 –

Immaterielle Vermögenswerte 31.532 25.991 – 17,6

Finanzanlagen 7.038 9.789 39,1

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 1.540 1.194 – 22,5

Langfristige übrige Forderungen und Vermögenswerte 1.175 882 – 24,9

Aktive latente Steuern 18.875 16.723 – 11,4

Langfristige Vermögenswerte 371.940 361.811 – 2,7

Vorräte 50.885 56.504 11,0

Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 85.342 78.916 – 7,5

Kurzfristige Forderungen aus Ertragsteuererstattungen 1.034 6.165 496

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 3.153 2.910 – 7,7

Kurzfristige übrige Forderungen und Vermögenswerte 10.300 8.837 – 14,2

Liquide Mittel 102.809 84.389 – 17,9

Kurzfristige Vermögenswerte 253.523 237.721 – 6,2

Aktiva 625.463 599.532 – 4,1

 

62

CEWE HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Konzernbilanz



in TEuro

PASSIVA 31.12.2020 31.12.2021 Veränderung in %

Gezeichnetes Kapital 19.302 19.349 0,2

Kapitalrücklage 75.065 76.123 1,4

Eigene Anteile zu Anschaffungskosten – 8.491 – 14.206 – 67,3

Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn 215.127 254.568 18,3

Eigenkapital 301.003 335.834 11,6

Langfristige Rückstellungen für Pensionen 40.051 38.268 – 4,5

Langfristige passive latente Steuern 2.779 2.202 – 20,8

Langfristige übrige Rückstellungen 464 398 – 14,2

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 771 407 – 47,2

Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing 48.769 43.430 – 10,9

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 293 5 – 98,3

Langfristige übrige Verbindlichkeiten 626 576 – 8,0

Langfristige Schulden 93.753 85.286 – 9,0

Kurzfristige Steuerschulden 23.945 4.013 – 83

Kurzfristige übrige Rückstellungen 6.015 3.020 – 49,8

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 407 276 – 32,2

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing 10.442 9.846 – 5,7

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 122.099 107.528 – 11,9

Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 10.933 114 – 99,0

Kurzfristige übrige Verbindlichkeiten 56.866 53.615 – 5,7

Kurzfristige Schulden 230.707 178.412 – 22,7

Passiva 625.463 599.532 – 4,1
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MEHRJAHRES-ÜBERSICHT
KENNZAHLEN

Volumen und Mitarbeiter

  2020 1 2021

Fotos gesamt in Mio. Stück 2.339 2.182

CEWE FOTOBUCH Exemplare in Mio. Stück 6,5 5,6

Mitarbeiter (Durchschnitt) auf Vollzeit 
umgerechnet 4.016 3.846

Mitarbeiter  
(Stichtagsbetrachtung)

auf Vollzeit 
umgerechnet 4.349 4.194

Ertrag

  2020 1 2021

Umsatz in Mio. Euro 727,3 727,3

EBITDA in Mio. Euro 113,9 124,6

EBITDA-Marge in % vom 
Umsatz 18,6 18,0

EBIT in Mio. Euro 79,7 72,2

EBIT-Marge in % vom 
Umsatz 11,0 10,4

Restrukturierungsaufwand in Mio. Euro 3,6 0,0

EBIT vor Restrukturierung in Mio. Euro 83,3 72,2

EBT in Mio. Euro 76,4 72,7

Ergebnis nach Steuern in Mio. Euro 51,9 48,9

Kapital

  2020 1 2021

Bilanzsumme in Mio. Euro 625,5 599,5

Capital Employed (CE) in Mio. Euro 405,6 431,2

Eigenkapital in Mio. Euro 301,0 335,8

Eigenkapitalquote in % von  
Bilanzsumme 48,1 56,0

Netto-Finanzschulden in Mio. Euro – 42,4 – 30,4

ROCE (vorhergehende  
12 Monate) 

in % vom  
durchschnitt lichen  
Capital Employed 20,6 17,5

Aktie

  2020 1 2021

Anzahl der Aktien (Nennwert 2,60 Euro) in Stück 7.423.919 7.442.003

Ergebnis je Aktie (verwässert) in Euro 7,15 6,72

Jahresendkurs in Euro 92,50 128,40

Dividende pro Aktie in Euro 2,30 2,35 2

Dividendenrendite auf den Jahresendkurs in % 2,49 1,83

1 Die Vergleichszahlen wurden angepasst.
2  Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat  

an die Hauptversammlung am 9. Juni 2021
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